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SECTION 1 � Parcoursgestaltung

Die folgenden allgemeinen Prinzipien der Parcoursgestaltung listen die Kriterien, die Verantwortlichkeiten 
und Beschr�nkungen auf, denen die Parcoursbauer als Gestalter des IPSC-Schie�sports unterliegen.

1.1 Allgemeine Prinzipien 

1.1.1 Sicherheit
IPSC Wettbewerbe m�ssen unter vorschriftsm��iger Ber�cksichtigung der Sicherheit gestal-
tet, aufgebaut und durchgef�hrt werden.

1.1.2 Qualit�t
Der Stellenwert einer IPSC Schie�veranstaltung bemisst sich nach der Qualit�t der durch die 
Parcoursgestaltung verlangten Anforderung. Schie��bungen sollen in erster Linie die Schie�-
fertigkeiten eines Teilnehmers und nicht seine physischen F�higkeiten testen.

1.1.3 Ausgewogenheit
Treffsicherheit, Kraft und Schnelligkeit sind gleichwertige Elemente des IPSC Schie�ens und 
werden durch die lateinischen Worte �Diligentia, Vis, Celeritas� (�DVC�) ausgedr�ckt. Eine gut 
ausgewogene Schie��bung h�ngt vor allem von der Art der Anforderung ab, die der Parcours 
stellt. Bei Parcoursdesign und Durchf�hrung von IPSC - Schie�veranstaltungen m�ssen je-
doch die vorgenannten drei Elemente gleichgewichtig ber�cksichtigt werden.

1.1.4 Abwechslung
IPSC-Schie�anforderungen sind abwechslungsreich. W�hrend es nicht notwendig ist, f�r je-
den Wettbewerb neue �bungen zu gestalten, darf trotzdem kein bestimmter Parcours so oft 
wiederholt werden, dass er zum definierten Ma� f�r IPSC Schie�fertigkeit wird.

1.1.5 Freistil
IPSC-Wettbewerbe finden in �Freistil� statt. Den Teilnehmern muss es gestattet werden, den 
gestellten Anforderungen in einer Art �Freistil� zu begegnen und Ziele immer dann zu beschie-
�en, �wie und wann sie sichtbar� werden. Schie��bungen d�rfen nach dem Startsignal weder 
das Nachladen, noch bestimmte Schie�positionen oder Anschlagsarten vorschreiben, au�er 
wie unten dargestellt. Jedoch kann die Art der Parcoursgestaltung bestimmte Schie�positio-
nen und Anschlagsarten durch Hindernisse oder andere physische Begrenzungen erzwingen.

1.1.5.1 Level I und Level II Bewerbe m�ssen nicht vollst�ndig mit den Vorschriften �ber 
Freistil oder Schussanzahlen �bereinstimmen (siehe Abschnitt 1.2).

1.1.5.2 Standard- und Classifier-�bungen k�nnen vorgeschriebenes Nachladen enthal-
ten und bestimmte Schie�positionen oder Anschlagsarten vorschreiben. Jedoch 
darf kein Nachladen bei anderen Long Courses vorgeschrieben werden.

1.1.5.3 Standard und Classifier �bungen k�nnen das ausschlie�liche Schiessen mit der 
schussstarken oder schussschwachen Hand vorschreiben. Ausschlie�lich die 
vorgeschriebene Hand darf von dem vorgeschriebenen Punkt an bis zum Ende 
der �bung oder der Teil�bung verwandt werden.

1.1.6 Schwierigkeitsgrade
IPSC-Schie�wettbewerbe haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Keine Schie�anforde-
rung oder Zeitvorschrift kann als zu schwierig beeinsprucht werden. Dies gilt nicht f�r die An-
forderungen neben dem eigentlichen Schie�en. Diese speziellen Anforderungen m�ssen dem 
Unterschied in Gr��e und K�rperbau der Teilnehmer in fairer Weise Rechnung tragen.

1.1.7 Herausforderung
IPSC Wettbewerbe ber�cksichtigen die Schwierigkeit der Benutzung von Sportger�ten mit vol-
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len Gebrauchsladungen im dynamischen Schie�en. Es muss immer ein Mindestkaliber und ein 
Mindestimpuls eingehalten werden, der dieser Herausforderung Rechnung tr�gt.

1.2 Parcoursarten
IPSC-Schie�wettbewerbe k�nnen folgende Hauptschie��bungen beinhalten:

1.2.1 Hauptparcours:

1.2.1.1 Short Courses (Kurze Parcours) d�rfen nicht mehr als neun (9) Schuss und 
nicht mehr als zwei (2) Schie�positionen fordern.

1.2.1.2 Medium Courses (Mittlere Parcours) d�rfen nicht mehr als sechzehn (16) 
Schuss und nicht mehr als drei (3) Schie�positionen fordern. Der Aufbau darf 
nicht erzwingen, mehr als 9 Wertungstreffer aus einer einzelnen Schie�position 
abzugeben oder erlauben, dass alle Ziele aus nur einer Position zu beschie�en
sind.

1.2.1.3 Long Courses (Lange Parcours) d�rfen nicht mehr als zweiunddrei�ig (32) 
Schuss fordern. Der Aufbau darf nicht erzwingen, mehr als 9 Wertungstreffer 
aus einer einzelnen Schie�position abzugeben oder erlauben, dass alle Ziele 
aus nur einer Position zu beschie�en sind.

1.2.1.4 Empfohlen ist f�r einen IPSC Wettbewerb ein Verh�ltnis von drei (3) Short 
Courses zu zwei (2) Medium Courses zu einem (1) Long Course. Wo m�glich, 
ist weiterhin empfohlen, dass in einem einzelnen COF nicht mehr als 15% der 
m�glichen Wettkampfpunkte erzielt werden k�nnen.

1.2.2 Besondere Parcours:

1.2.2.1 �Standard �bungen� d�rfen insgesamt nicht mehr als 24 Schuss verlangen. 
Teil�bungen d�rfen h�chsten 6 Schuss (falls ein Nachladen vorgeschrieben wird 
12 Schuss) verlangen.

1.2.2.2 Nicht anwendbar

1.2.2.3 �Classifier�-�bungen, herausgegeben vom Regional Direktor und/oder der 
IPSC, sind f�r alle Teilnehmer die einen regionalen oder �berregionalen Ver-
gleich (Rangliste) suchen. Classifier m�ssen im Aufbau mit diesen Regeln �ber-
einstimmen und exakt nach den zugeh�rigen Zeichnungen und Ma�angaben 
erstellt werden. Die Ergebnisse m�ssen im vorgegebenen Format und zusam-
men mit den entsprechenden Geb�hren �bermittel werden, damit sie verwandt 
werden k�nnen.

1.2.3 Erg�nzungsparcours:

1.2.3.1 �Shoot-Off� darf nicht mehr als neun (9) Schuss und muss ein (1) vorgeschrie-
benes Nachladen verlangen.

1.3 IPSC Sanktionierung 

1.3.1 Veranstalter, die eine Sanktionierung durch die IPSC erreichen wollen, m�ssen sich an die 
allgemeinen Prinzipien der Parcoursgestaltung und des Parcoursaufbaus, ebenso wie an alle 
anderen IPSC- Regeln und Vorschriften f�r die jeweilige Disziplin halten. Schie��bungen, die 
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diesen Anforderungen nicht entsprechen, d�rfen nicht sanktioniert werden und k�nnen nicht 
als �IPSC sanktionierte Wettbewerbe� ver�ffentlicht oder angek�ndigt werden

1.3.2 Der IPSC-Pr�sident, sein Beauftragter oder ein Vertreter des Weltverbandes k�nnen (in dieser 
Reihenfolge) einem Wettbewerb die Sanktionierung aberkennen. Dies kann immer dann ge-
schehen, wenn seiner oder ihrer Meinung nach eine Schie�veranstaltung dem Zweck oder 
dem Geist der Prinzipien der Parcoursgestaltung widerspricht oder eine der g�ltigen IPSC-
Regeln bricht oder geeignet ist, den IPSC- Schie�sport in Misskredit zu bringen

1.3.3 Die Stufen (Levels) der IPSC- Schie�veranstaltungen sind im Anhang A geregelt
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SECTION 2 � Parcoursaufbau & -ver�nderung

Die folgenden allgemeinen Vorschriften des Parcoursaufbaus listen die Kriterien, die Verantwortlichkeiten 
und Beschr�nkungen auf, denen die Schie��bungen in IPSC-Wettbewerben unterliegen. Parcoursbauer, 
die gastgebende Organisation und Offizielle sind an diese Vorschriften gebunden.

2.1 Allgemeine Vorschriften

2.1.1 Der Aufbau - Ber�cksichtigung der Sicherheit beim Entwurf, dem physischen Aufbau und den 
festgesetzten Anforderungen f�r alle Schie��bungen liegen in der Verantwortung der gastge-
benden Organisation und sind abh�ngig von der Zustimmung des Range Masters. Es m�ssen 
alle vern�nftigen Anstrengungen unternommen werden, um eine Verletzung von Teilnehmern, 
Offiziellen und Zuschauern w�hrend des Wettbewerbs zu vermeiden. Durch die Parcoursges-
taltung sollen, wenn immer m�glich, unabsichtlich unsichere Handlungen ausgeschlossen 
werden. Bei der Durchf�hrung jeder Schie��bung muss ber�cksichtigt werden, dass den die 
Teilnehmer beaufsichtigenden Offiziellen angemessener Zugriffsraum zu schaffen ist.

2.1.2 Sichere Schussrichtungen (Sicherheitswinkel) - Schie��bungen m�ssen immer so entworfen 
und aufgebaut sein, dass sie die sichere Schussrichtung ber�cksichtigen. Ein sicherer Aufbau 
der Ziele und Scheibenrahmen und die Richtung eventueller Abpraller sind immer zu ber�ck-
sichtigen. Gr��e und Eignung des Kugelfangs und der Seitenw�lle m�ssen im Rahmen des 
Aufbaus ber�cksichtigt werden. Sofern nichts anderes festgelegt ist gilt, dass die M�ndungs-
auslenkung in alle Richtungen maximal 90� betragen darf, gemessen von der Frontseite des 
Sch�tzen, der direkt in der Hauptschu�richtung des Standes ausgerichtet ist. Verst��e hierge-
gen werden nach Regel 10.5.2 geahndet.

2.1.2.1 Durch Entscheidung des Regionaldirektors k�nnen f�r einzelne �bungen oder
Schie�anlagen besondere Sicherheitswinkel (reduziert oder erweitert) festgelegt
werden. Alle Details hierzu m�ssen vor dem Bewerb ver�ffentlicht werden und
m�ssen im schriftlichen Stagebriefing beinhaltet sein (siehe auch Section 
2.3).Verst��e hiergegen werden nach Regel 10.5.2 geahndet

2.1.3 Sichere (mindest) Entfernungen - Wann immer bei einer Schie��bung Metallziele oder metal-
lene Hardcover Verwendung finden, m�ssen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustel-
len, dass Teilnehmer und Offizielle w�hrend des Beschie�ens eine Mindestentfernung von 7 
Metern einhalten. Wo immer m�glich, sollte dies durch physische Hindernisse geschehen. 
Wenn Faultlines verwandt werden um die Ann�herung zu verhindern, m�ssen sie mindesten in 
8 Metern Entfernung platziert werden, damit der Teilnehmer unabsichtlich �bertreten kann und 
trotzdem noch au�erhalb der 7 Meter Mindestabstand ist (siehe Regel 10.4.7). Es sollte auch 
auf im Schussfeld befindliche Standaufbauten aus Metall geachtet werden.

2.1.4 Aufstellung der Ziele - Wenn ein Parcours so aufgebaut ist, dass er auch Ziele enth�lt, die 
nicht unmittelbar in Richtung Hauptkugelfang aufgestellt sind, haben die Veranstalter und Offi-
ziellen die umliegenden Bereiche, zu denen Offizielle, Zuschauer und Teilnehmer Zugang ha-
ben, zu sch�tzen oder den Zugang dazu einzuschr�nken. Jedem Teilnehmer muss es gestat-
tet sein, die Wettbewerbsherausforderung in der von ihm selbst gew�hlten Weise zu bew�lti-
gen, und er darf nicht dadurch eingeschr�nkt werden, dass er zu unsicherer Handlungsweise 
gezwungen wird. Die Aufstellung der Ziele muss so erfolgen, dass ihr Beschie�en �von wo und 
sobald sie sichtbar sind� den Teilnehmer nicht zur Verletzung der Sicherheitswinkel verleitet. 

2.1.5 Beschaffenheit der Schie�bahnsohle � Soweit m�glich, muss die Schie�bahnsohle muss vor 
der Veranstaltung so hergerichtet und w�hrend der Veranstaltung so von Schutt und anderem 
Material befreit werden, dass die Sicherheit f�r Teilnehmer und Offizielle gew�hrleistet ist. Da-
bei sollte der Einfluss von ung�nstigen Witterungsbedingungen und den Ver�nderungen der 
Schie�bahnsohle als Resultat der Benutzung durch die Teilnehmer ber�cksichtigt werden. 
Standoffizielle k�nnen Kies, Sand oder anderes Material aus Sicherheitsgr�nden auf eine be-
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eintr�chtigte Schie�bahnsohle auftragen. Gegen diese Restaurierungsma�nahmen ist kein 
Teilnehmerprotest m�glich.

2.1.6 Hindernisse - Bei einer Schie��bung verwendete nat�rliche oder k�nstliche Hindernisse sollen 
den Unterschieden der Teilnehmer hinsichtlich Gr��e und K�rperbau in fairer Weise Rech-
nung tragen und sollen so beschaffen und eingesetzt werden, dass die Sicherheit aller Wett-
bewerber, der Offiziellen und der Zuschauer gew�hrleistet ist. 

2.1.7 Gemeinsame Feuerlinie - Schie��bungen, bei denen mehrere Teilnehmer gleichzeitig von ei-
ner gemeinsamen Feuerlinie schie�en m�ssen (z.B. bei Standard�bungen, beim Shoot-Off), 
m�ssen einen Abstand von mindestens 1,5m zwischen den einzelnen Wettbewerbern vorse-
hen.

2.1.8 Aufstellung der Ziele - Bei der Aufstellung von Papierscheiben ist zur Vermeidung von �Durch-
sch�ssen� Sorgfalt geboten. 

2.1.8.1 Die Position von Scheiben soll auf den Scheibenst�ndern eindeutig markiert 
werden, um beim Scheibenwechsel eine w�hrend des gesamten Wettkampfes 
einheitliche Scheibenposition zu gew�hrleisten. Scheibenst�nder sollen entwe-
der unverr�ckbar verankert oder ihre Position eindeutig gekennzeichnet werden 
um ihre gleich bleibende Position w�hrend des gesamten Wettbewerbs sicher-
zustellen. Zudem sollen vor Wettbewerbsbeginn die einzelnen Scheibenarten 
auf den Scheibenrahmen oder �st�ndern markiert und festgelegt werden, um si-
cherzustellen, dass Wertungsscheiben nicht mit Strafscheiben nach Wettbe-
werbsbeginn verwechselt werden.

2.1.8.2 Wenn in einer Schie��bung Papier- und Metallziele gemeinsam und im engen 
Verbund verwandt werden, m�ssen Vorkehrungen getroffen werden um die 
Splitterbildung zu reduzieren.

2.1.8.3 Wenn bei einer Schie��bung Pepper Popper verwendet werden, so sollte daf�r 
Sorge getragen werden, dass der Aufstellungsort und -untergrund einen gleich-
m��igen Betrieb w�hrend des Wettkampfs gew�hrleistet

2.1.8.4 Feststehende Ziele, also solche, die nicht ausgel�st werden m�ssen, d�rfen in 
keinem gr��eren Winkel als 90 Grad zur Senkrechten am Scheibentr�ger ange-
bracht werden.

2.1.9 Seitenw�lle - Das Betreten der Seitenw�lle ist f�r s�mtliche Personen und jederzeit verboten, 
au�er wenn der Zutritt durch einen Range Officer ausdr�cklich gestattet wurde (siehe auch 
Regel 10.6.1)

2.2 Parcoursaufbaukriterien

Beim Aufbau einer Schie��bung k�nnen eine Vielzahl physischer Barrieren benutzt werden, um die Bewe-
gungsm�glichkeiten des Wettbewerbers einzuschr�nken und an ihn zus�tzliche Anforderungen zu stellen. 
Solche sind: 

2.2.1 Fault Lines (Ann�herungs- oder Begrenzungslinien)

Vorzugsweise soll der Teilnehmer in seinen Bewegungsm�glichkeiten durch konkrete Barrie-
ren beschr�nkt werden. Der Einsatz von Fault Lines ist aber unter den folgenden Bedingungen 
erlaubt: 

2.2.1.1 Um Bewegungen des Wettbewerbers in Richtung zu oder weg von den Zielen ein-
zuschr�nken.

2.2.1.2 Die Nutzung von physischen Barrieren und/oder Deckungen zu simulieren.

2.2.1.3 Um die Grenzen eines Feuerbereiches oder Teilen davon zu definieren.
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2.2.1.4 Faultlines sollen aus Holzlatten oder �hnlichem Material gebaut werden und sollen 
mindestens 2 cm �ber das Bodenniveau hinaus ragen.
Sie m�ssen mindestens 1 m lang sein und sie sollen lang genug sein um die Be-
reiche abzudecken, die von den Sch�tzen �blicherweise genutzt werden. Auf alle 
F�lle gelten Faultlines als unendlich lang.
Sie m�ssen sicher in ihrer Position verankert sein, damit sie �ber einen ganzen 
Bewerb immer die gleiche Bedingung erzeugen.

2.2.2 Hindernisse - Schie��bungen k�nnen Barrieren oder gr��ere Hindernisse beinhalten, die vom 
Wettbewerber zu �berwinden sind. Solche Hindernisse d�rfen nicht h�her als 2m sein. Hin-
dernisse �ber 1m H�he m�ssen mit einer Steighilfe f�r die Teilnehmer versehen und so ge-
baut sein, dass sie wie nachfolgend aufgef�hrt die Sicherheit der Teilnehmer gew�hrleisten:

2.2.2.1 Verwendete Hindernisse m�ssen f�r angemessene Festigkeit und Belastbarkeit 
fest verankert und verstrebt sein. Wenn immer es m�glich ist, m�ssen alle schar-
fen oder unebenen Oberfl�chen beseitigt werden, um die M�glichkeit der Verlet-
zung eines Teilnehmer und/oder Wettbewerbsoffizieller zu verringern.

2.2.2.2 Die Abstiegsseite eines jeden Hindernisses muss frei von Behinderungen und Ver-
letzungsrisiken sein.

2.2.2.3 Den Teilnehmern muss vor Absolvierung der Schie��bung die M�glichkeit gege-
ben werden, Hindernisse zu testen und es ist ihnen daf�r eine kurze Zeit einzu-
r�umen.

2.2.2.4 Es darf von Teilnehmern nicht verlangt werden, ihr Sportger�t zu holstern, ehe sie 
ein Hindernis �berwinden.

2.2.3 Barrieren � m�ssen folgenderma�en konstruiert sein:

2.2.3.1 Sie m�ssen hoch und stabil genug sein, um den beabsichtigten Zweck zu erf�llen. 

2.2.3.2 An den unteren seitlichen Ecken m�ssen auf dem Boden in r�ckw�rtiger Richtung 
Fault Lines angebracht werden.

2.2.4 Tunnel - Tunnel, die ein Wettbewerber betreten oder durchqueren muss, m�ssen aus geeigne-
tem Material und k�nnen beliebig lang gebaut sein. Es sollten jedoch gen�gend �ffnungen 
angebracht sein, damit ein Matchoffizieller die Aktionen des Wettbewerbers sicher �berwa-
chen kann. Die Tunnelein- und -ausg�nge m�ssen so hergerichtet sein, dass sie die M�glich-
keit einer Verletzung von Teilnehmern oder Offiziellen minimieren. Die Parcoursgestalter m�s-
sen sowohl den Eingang wie den Ausgang eines Tunnels eindeutig als solchen kennzeichnen, 
ebenso m�ssen sie die Bedingungen und Umst�nde f�r das Beschie�en von jeglichen Zielen 
aus dem Tunnel heraus (z.B. Fault Lines) definieren.

2.2.5 �Cooper� Tunnel - sind Tunnel gebaut aus verstrebten Seitenpfosten, auf denen loses Ober-
material  (z.B. Holzlatten) aufgelegt ist, welches vom Teilnehmer unabsichtlich verschoben 
werden kann (siehe auch Regel 10.2.5). Solche Tunnel k�nnen in jeder H�he gebaut werden, 
aber das Obermaterial darf nicht so schwer sein, das es zu Verletzungen f�hrt, wenn es f�llt. 

2.2.6 Parcoursaufbauten - Bei Aufbauten, die als Hilfe f�r sich bewegende Teilnehmer oder als Auf-
lage beim Beschie�en von Zielen gedacht sind, muss beim Bau zuerst an die Sicherheit der 
Wettbewerber und der Offiziellen gedacht werden. Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass die 
Matchoffiziellen die Handlungen der Wettbewerber jederzeit �berwachen und kontrollieren 
k�nnen. Die Aufbauten m�ssen so stark sein, dass sie die Benutzung durch alle Teilnehmer 
aushalten.

2.3 Veränderungen des Parcoursaufbaus

2.3.1 Unter Voraussetzung der Zustimmung durch den Range Master k�nnen Matchoffizielle den 
Aufbau oder den Parcoursablauf aus Sicherheitsgr�nden ab�ndern. Alle physischen Ver�nde-
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rungen oder Ergänzungen eines veröffentlichten Parcours sollten abgeschlossen sein, bevor 
die Stage beginnt.

2.3.2 Alle Teilnehmer müssen über jede dieser Veränderungen baldmöglichst informiert werden. 
Zumindest müssen sie vom Verantwortlichen dieser Parcours während dem Vorlesen der Par-
coursanweisung darüber informiert werden.

2.3.3 Wenn der Range Master einer solchen Änderung nach Wettbewerbsbeginn zustimmt, muss er 
entweder:

2.3.3.1 erlauben, die Schießübung mit den Veränderungen fortzusetzen, welche dann nur 
die Wettbewerber betreffen, die den Parcours noch nicht absolviert haben. Wenn 
die Veränderung durch Handlungen eines Wettbewerbers verursacht wurde, so 
soll dieser Wettbewerber den Parcours in der veränderten Form wiederholen, oder

2.3.3.2 wenn möglich von allen Teilnehmern verlangen, den Parcours in der veränderten 
Form bei Streichung der bisherigen Ergebnisse noch einmal zu absolvieren.

2.3.3.3 Ein Wettbewerber, der bei Aufforderung durch einen Range Officer - bei dieser 
oder einer anderen Bestimmung des Regelwerks - es ablehnt, einen Re-Shoot zu 
absolvieren, erhält eine Nullwertung für diese Übung unter Nichtbeachtung jegli-
cher vorheriger Ergebnisse.

2.3.4 Falls der Range Master (in Rücksprache mit dem Match Direktor) entscheiden, dass die Ver-
änderung des Aufbaus oder des Ablaufs des Parcours zu einer Beeinträchtigung der Chan-
cengleichheit führt und es unmöglich ist, dass alle Teilnehmer den Parcours in der veränder-
ten Form absolvieren, oder falls der Parcours undurchführbar wird, so ist der Parcours von 
dem Wettbewerb zu streichen. In diesem Fall sind alle Wertungsblätter der Teilnehmer dieses 
Parcours aus dem Bewerb zu nehmen.

2.3.5 Während schlechtem Wetter, kann der Range Master anordnen, dass die Papierziele mit 
durchsichtiger Schutzfolie oder einem Schutzdach versehen werden und diese Anordnung 
kann von Teilnehmern nicht beeinsprucht werden (siehe Regel 6.6.1). Diese Maßnahmen 
müssen gleichzeitig auf allen betroffenen Zielen ergriffen werden und sie bleiben bestehen bis 
die Anweisung vom Range Master widerrufen wird.

2.3.6 Wenn der Range Master (in Absprache mit dem Match Direktor) meint, dass die klimatischen 
oder andere Bedingungen die Sicherheit oder die Durchführung des Bewerbes beeinträchti-
gen oder beeinträchtigen könnten, kann er sämtliche Schiessaktivitäten aussetzen, bis wieder 
reguläre Zustände herrschen. 

2.4 Sicherheitszonen

Der Veranstalter ist für Aufbau und Lage einer ausreichenden Anzahl von Sicherheitszonen für den Wett-
bewerb verantwortlich. Sie sollen günstig gelegen und durch Schilder leicht erkennbar sein. In Sicherheits-
zonen sollte sich ein Tisch befinden, die sichere Richtung klar erkenntlich und eine seitliche Begrenzung 
vorhanden sein. Sicherheitszonen sollen einen Gewehrständer oder eine ähnliche Waffenablage enthalten, 
insbesondere wenn sie für die Verwendung in allen IPSC Disziplinen sowie in kombinierten Bewerben mit 
unterschiedlichen Sportgeräten gedacht sind.

2.4.1 Den Wettbewerbern ist die Benutzung der Sicherheitszonen in nachstehender Weise gestattet, 
vorausgesetzt, sie bleiben innerhalb der Begrenzungen und das Sportgerät zeigt in eine sichere 
Richtung. Jeder Verstoß dagegen wird mit Match-Disqualifikation geahndet (siehe Regel 10.5.1 
& 10.5.12)

2.4.1.1 Zum Ein- und Auspacken sowie Holstern ungeladener Sportgeräte.

2.4.1.2 Für Probeanschläge, Ziehübungen, Leerabschlagen und Wiederholstern ungela-
dener Sportgeräte.

2.4.1.3 Zum Üben von Magazinwechseln bei Verwendung leerer Magazine und/oder zum 
Repetieren des Verschlusses.

2.4.1.4 Zur Durchführung der Inspektion, der Zerlegung, der Reinigung, der Reparatur und 
der Wartung von Sportgeräten, deren Bestandteilen oder anderen Zubehörs.
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2.4.2 Unter keinen Umst�nden darf in der Sicherheitszone mit �bungspatronen (einschlie�lich Trai-
nings- oder Pufferpatronen, �Spring Caps� (Schlagbolzenschoner) und leere H�lsen), gelade-
nen Magazinen, geladenen Speedloadern/Clips oder scharfen Patronen hantiert werden (siehe 
Regel 10.5.12).

2.5 Händler Areale

2.5.1 H�ndler (Personen oder Gesellschaften die auf IPSC Bewerben ihre Ware ausstellen oder ver-
kaufen) sind ausschlie�lich selbst verantwortlich, f�r die Sicherheit und sichere Handhabung ih-
rer Produkte und tragen daf�r Sorge, dass ihre Ware so ausgestellt wird, dass keine Personen 
gef�hrdet werden. Es wird empfohlen, komplette Waffen vor der Ausstellung zu deaktivieren.

2.5.2 Der Range Master (in Absprache mit dem Match Direktor) muss das H�ndler Areal klar abgren-
zen und er kann �praktische Richtlinien� f�r alle Aussteller erlassen, welche diese mit Blick auf 
Ihre Handelsware umsetzen.

2.5.3 Teilnehmer d�rfen ungeladene Sportger�te der H�ndler handhaben, solange sie vollst�ndig 
innerhalb des ausgewiesenen H�ndler Areals bleiben, vorausgesetzt sie tragen Sorge daf�r, 
dass die M�ndung nicht auf Personen zeigt, w�hrend sie das Sportger�t handhaben.

2.5.4 Teilnehmer d�rfen das Sportger�t mit dem Sie den Bewerb schie�en innerhalb des H�ndler 
Areals nicht ziehen oder holstern (siehe Regel 10.5.1). Teilnehmer, welche die Unterst�tzung 
eines B�chsenmachers f�r ihr Sportger�t suchen, m�ssen dieses in einem ausgewiesenen  Si-
cherheitsbereich in eine Tasche oder H�lle Packen, bevor sie in das H�ndler Areal gehen.

2.6 Lade- / Entladestation

Wenn es m�glich ist, dass Teilnehmer, die auf einer Schiessanlage ankommen, auf der ein 
IPSC-Match am Laufen ist, sich im Besitz einer geladen Waffen befinden (Waffenschein) z. B. 
Exekutivbeamte etc. sollte der Veranstalter eine Lade- / Entladestation zur Verf�gung stellen, 
um diesen Personen die M�glichkeit zu geben, ihre Waffe sicher zu entladen ehe sie die Ran-
ge betreten resp. zu laden ehe sie die Range verlassen. Die Lade- / Entladestation sollte be-
quem zu erreichen aber au�erhalb der Range (oder des Teils der Range, auf dem das IPSC-
Match l�uft) sein, sie soll klar gekennzeichnet sein und �ber einen Kugelfang verf�gen.
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SECTION 3 � Parcoursbeschreibung

3.1 Allgemeine Regeln

Der Teilnehmer ist in jedem Fall verantwortlich dafür, dass er alle Anforderungen einer Übung erfüllt, je-
doch kann dies vernünftigerweise erst nach der mündlichen oder physischen Übermittlung einer schriftli-
chen Parcoursbeschreibung erwartet werden, welche dem Teilnehmer die Anforderungen an ihn ausrei-
chend erklärt. Parcoursbeschreibungen können grob in die folgenden Arten eingeteilt werden:

3.1.1 Veröffentlichte Parcours - Registrierte Teilnehmer und/oder ihr Regional Direktor erhalten die 
gleichen Details der Schießübungen innerhalb der gleichen Benachrichtigungsfrist vor dem 
festgesetzten Veranstaltungsdatum. Die Information kann physisch oder elektronisch oder 
durch Veröffentlichung auf einer Website erfolgen (siehe auch Abschnitt 2.3)

3.1.2 Nichtveröffentlichte Parcours - Genauso wie 3.1.1. mit Ausnahme, dass die Details der Schieß-
übungen nicht vor der Veranstaltung bekannt gegeben werden. Die Parcoursanweisungen wer-
den in der schriftlichen Parcoursbeschreibung bekannt gegeben.

3.2 Schriftliche Parcoursbeschreibungen

3.2.1 Eine vom Range Master bestätigte, schriftliche Parcoursbeschreibung, muss vor Beginn des 
Bewerbs auf jedem Parcours aufgehängt werden. Diese Parcoursbeschreibung hat Vorrang 
vor jeder vor Beginn des Bewerbs veröffentlichten oder anderweitig bekannt gemachten Par-
coursbeschreibung und sie muss folgende Informationen enthalten:

� Auswertungsmethode
� Art und Anzahl der Ziele
� Mindestschussanzahl
� Der Bereitzustand des Sportgeräts
� Die Startposition
� Art des Beginns der Zeitmessung, optisches oder akustisches Signal
� Der Ablauf der Übung

3.2.2 Der zuständige Range Officer muss die schriftliche Parcoursbeschreibung jeder Squad wörtlich 
vorlesen. Der Range Officer sollte die akzeptable Startposition und den Waffenzustand beim 
Start visuell demonstrieren.

3.2.3 Der Range Master kann die schriftliche Parcoursbeschreibung aus Gründen der Klarheit, der 
inneren Stimmigkeit und der Sicherheit abändern (siehe Abschnitt 2.3).

3.2.4 Nachdem die schriftliche Parcoursbeschreibung den Teilnehmern verlesen und aufkommende 
Fragen beantwortet wurden, ist den Teilnehmer eine geordnete Begehung des Parcours 
(walkthrough) zu erlauben. Die hierfür zulässig Zeit wird vom Range Officer festgelegt und soll-
te für alle Teilnehmer identisch sein. Falls der Parcours bewegliche Ziele oder Ähnliches ent-
hält, sollten diese den Teilnehmern vorgeführt werden. Auch hier gilt: alle Teilnehmer erhalten 
die gleiche Anzahl und Dauer von Vorführungen.

3.3 �rtliche, regionale und nationale Regeln

3.3.1 Für IPSC-Veranstaltungen gelten die für die jeweilige Disziplin anwendbaren Regeln dieses 
Regelbuches. Veranstalter können keine abweichenden örtlichen Regeln anwenden, außer um 
(abweichende) Rechtsvorschriften oder sie betreffende Rechtssprechung einzuhalten. Veran-
stalter können selbstgewählte, von den IPSC-Regeln abweichende Regeln nicht ohne die aus-
drückliche vorherige Zustimmung des Regionaldirektorats und des IPSC Executiv Ausschusses 
anwenden. 
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SECTION 4 � Standeinrichtung (Range Equipment)

4.1 Ziele - Allgemeine Prinzipien

4.1.1 Nur von der IPSC Weltversammlung genehmigte Ziele, die vollst�ndig den Spezifikationen der 
Anh�nge B und C entsprechen, d�rfen bei IPSC Wettbewerben Verwendung finden (siehe auch 
Abschnitt 9.4)

4.1.1.1 Wenn ein oder mehrere Ziele nicht v�llig mit dieser Vorgabe �bereinstimmen und 
wenn Ersatzziele mit den korrekten Spezifikationen nicht verf�gbar sind, muss 
derRange Master entscheiden, ob die Abweichungen f�r dieses Match akzeptabel 
sind oder nicht und welche Vorgehensweise gem. Regel 2.3 zu w�hlen ist, falls 
notwendig. Diese Entscheidung des Range Masters ist auf das laufende Match 
beschr�nkt und dient nicht f�r folgende Matches, die auf der gleichen Anlage ver-
anstaltet werden, oder f�r die Verwendung der beeinspruchten Ziele als Pr�ze-
denzfall.

4.1.2 Bei allen IPSC Wettbewerben verwendete Wertungsziele m�ssen einfarbig und wie folgt sein:

4.1.2.1 Die Wertungsfl�che der Papierwertungsscheiben muss typisch kartonfarben sein

4.1.2.2 Metallwertungsziele m�ssen auf der Trefferseite einfarbig, vorzugsweise wei�, 
gestrichen sein.

4.1.3 Strafscheiben m�ssen deutlich gekennzeichnet oder mit einer von Wertungszielen abweichen-
den, eindeutigen Farbe sein. Metallene Strafscheiben in der Gr�sse und der Form der offiziellen 
Papierzielek�nnen verwendet werden. Metallene Strafscheiben haben keinen wertungsfreien 
Rand.

4.1.4 Ziele in einer Schie��bung k�nnen durch eine harte oder weiche Abdeckung ganz oder teilwei-
se verdeckt werden und zwar in folgender Weise:

4.1.4.1 Eine Abdeckung, die vorgesehen ist, ein Ziel ganz oder teilweise zu verbergen, 
soll als harte Abdeckung gelten. Wann immer es m�glich ist, soll eine solche �fes-
te� Abdeckung nicht simuliert werden, sondern tats�chlich aus nicht durchschiess-
barem Material bestehen (siehe Regel 2.1.3). Vollst�ndige Papierziele d�rfen nicht 
als harte Abdeckung genutzt werden.

4.1.4.2 Eine Abdeckung, die nur angebracht wird, um den Blick auf das Ziel zu verde-
cken, soll als weiche Abdeckung gelten. Sch�sse durch diese weiche Abdeckung, 
die ein Wertungsziel treffen, z�hlen als Treffer. Sch�sse durch diese weiche Ab-
deckung, die eine Strafscheibe treffen, ergeben Strafpunkte. Alle Wertungszonen 
einer Scheibe, die durch eine weiche Abdeckung abgedeckt sind, m�ssen voll in-
takt bleiben. Ziele, die durch die weiche Abdeckung verdeckt sind, m�ssen entwe-
der durch die weiche Abdeckung sichtbar sein oder zumindest ein Teil des (der) 
betroffenen Ziels (Ziele) muss au�erhalb der weichen Abdeckung sichtbar sein. 

4.1.5 Ein einzelnes, vollst�ndiges Ziel, durch die Verwendung von Klebestreifen, Farbe oder anderen 
Dingen als zwei Ziele zu deklarieren, ist verboten. 

4.2 Zugelassene IPSC-Ziele aus Papier

4.2.1 Es gibt zwei (2) Gr�ssen von Papierscheiben, die f�r IPSC Bewerbe zugelassen sind (sie-
he Anhang B). Die beiden Gr�ssen d�rfen nicht gemeinsam in einer Stage aufgestellt 
sein.
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4.2.2 Auf den Papierscheiben m�ssen die Wertungs- und Scheibenbegrenzungslinien deutlich auf 
der Frontseite angebracht sein. Jedoch sollten diese Wertungs- und Scheibenbegrenzungsli-
nien jenseits einer Distanz von 10m nicht mehr sichtbar sein. Die Wertungszonen stellen die 
Ber�cksichtigung der Kraft (power) bei IPSC-Wettbewerben dar.

4.2.2.1 Die Frontseite einer Papierstrafscheibe muss einen ausreichend erkennbaren 
Nicht-Wertungsrand haben. Ist keine Perforation oder andere ausreichende Mar-
kierung vorhanden, muss der Range Master anweisen, dass alle betroffenen 
Strafscheiben ersatzweise einen Nicht-Wertungsrand, sei gezeichnet oder sonst 
wie aufgebracht, erhalten.

4.2.3 Es darf niemals vorgesehen sein, dass auf Papierscheiben mehr als 12 Wertungstreffer vor der 
Auswertung und dem Abkleben abzugeben sind.

4.2.4 Wenn die Wertungsfl�che einer Scheibe teilweise verdeckt sein soll, m�ssen die Parcoursge-
stalter harte Abdeckung in einer der folgenden Weisen simulieren:

4.2.4.1 Durch Schaffung von Abdeckungen, um einen Teil der Scheibe tats�chlich abzu-
decken (siehe auch 4.1.4.1)

4.2.4.2 Durch das Abschneiden von Scheibenteilen, indem der abgeschnittene Teil als 
durch �feste� Abdeckung verborgen gilt. Solche Ziele m�ssen mit einer Hilfslinie 
�ber die gesamte L�nge der geschnittenen Zone ausgestattet sein um einen 
Nicht-Wertungsrand zu erzeugen (sieh Regel 4.2.2)

4.2.4.3 Durch das Anstreichen oder Abkleben eines Teils der Scheibe in einer einheitli-
chen, sich abhebenden Farbe um die �feste� Abdeckung zu simulieren.

4.2.4.4 Eine �feste� Abdeckung (und �berlappende Papier-Strafziele) darf die h�chste 
Wertungszone einer Papierscheibe nicht vollst�ndig verdecken.

4.3 Zugelassene IPSC-Ziele aus Metall

4.3.1 Die bei IPSC-Wettbewerben zugelassenen Metallziele sind folgende:

4.3.1.1 IPSC Poppers, welche wie im Anhang C dargestellt eingestellt werden m�ssen, 
sind zugelassene Metallziele, die zur Ber�cksichtigung des Faktors �Kraft� kon-
struiert sind.

4.3.1.2 IPSC Mini Poppers, welche wie im Anhang C dargestellt eingestellt werden 
m�ssen, sind zugelassene Metallziele, die zur Ber�cksichtigung des Faktors 
�Kraft� konstruiert sind und dazu gedacht sind die Aufstellung eines �normalen� 
Poppers in gr��erer Entfernung zu simulieren. IPSC Mini-Popper d�rfen zusam-
men mit �normalen� Poppern in ein und derselben �bung Verwendung finden.

4.3.1.3 Pepper Popper und Classic Popper k�nnen im gleichen Parcours eingesetzt 
werden. Es wird empfohlen, IPSC Popper zu verwenden, die in Richtung Kugel-
fang fallen. 

4.3.1.4 Verschiedene Gr��en von Metallplatten k�nnen verwendet werden (siehe Ap-
pendix C 3), allerdings d�rfen Metallplatten nicht als einzige Ziele in einem Par-
cours verwendet werden. Zumindest ein (1) Papier-Wertungsziel oder ein (1) Wer-
tungs-Popper muss (erg�nzend zu Papier oder Metall-Strafzielen) in der �bung 
verwendet werden. Metallplatten k�nnen nicht kalibriert werden und ihre Kalibrie-
rung kann auch nicht gefordert werden.

4.3.1.5 Metallwertungsziele m�ssen immer umfallen oder umkippen, wenn sie getroffen 
werden. Metallwertungsziele die sich seitlich wegdrehen, oder von denen der 
Range Officer meint, sie w�ren gefallen oder gekippt aufgrund eines Treffers in 
den Unterbau oder aus irgendeinem sonstigen Grund, werden als Versagen der 
Standtechnik eingestuft (siehe Regel 4.6.1).
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4.3.1.6 Im Gegensatz zu IPSC Poppern werden Metallscheiben nicht kalibriert und es 
kann auch keine Kalibrierung gefordert werden. Der Range Officer kann daher, 
wenn nach seiner Meinung eine Metallplatte korrekt getroffen wurde aber nicht fällt 
oder kippt, dies als Versagen der Standeinrichtung werten und für den Teilnehmer 
einen Neustart anordnen, nachdem die fehlerhafte Platte repariert wurde. 

4.3.1.7 Metallstrafscheiben die bei einem Treffer fallen oder kippen sollen, sich aber 
seitwärts drehen, werden als Fehler der Standeinrichtung gewertet. 

4.3.1.8 Metallstrafscheiben, die nach einem Treffer aufrecht stehen bleiben sollen, müs-
sen, falls sie getroffen wurden, neu gestrichen werden, nachdem der einzelne 
Teilnehmer seinen Parcours absolviert hat, damit ein nachfolgender Teilnehmer 
nicht für sichtbare Treffer auf deren Oberfläche bestraft wird. 

4.4 Zerbrechliche Ziele, und Kunststoffziele

4.4.1 Zerbrechliche Ziele, wie Tontauben oder Kacheln, sind keine zugelassenen IPSC Ziele.

4.4.2 Kunststoffziele (sog. selbstheilende Ziele), wie sie teils bei Indoor-Ständen verwendet werden, 
dürfen nicht bei Level III (oder höher) Matches verwendet werden. Sie können jedoch, die vor-
herige Erlaubnis des Regional Direktors unterstellt, in den jeweiligen Regionen bei Level I und 
Level II Bewerben verwendet werden.

4.5 Veränderung von Standausrüstung oder Schießbahnsohle

4.5.1 Der Teilnehmer darf Boden, natürliche Hindernisse, Standaufbauten oder sonstige Standaus-
rüstung (einschließlich Ziele, Zielständer, und Ziel Auslöser) vor seinem Parcoursbeginn nie-
mals herrichten. Verstöße hiergegen können, nach dem Dafürhalten des Range Officers, für je-
den Verstoß einen Ablauffehler bewirken. 

4.5.2 Der Teilnehmer kann verlangen, dass die Funktionäre Korrekturen vornehmen, die zur Erhal-
tung von gleichen Bedingungen bezüglich der Bodenbeschaffenheit, der Scheibenaufstellung 
und/oder anderer Kriterien geeignet sind. Der Range Master hat die abschließende Entschei-
dungsbefugnis bezüglich aller solcher Forderungen.

4.6 Versagen der Standtechnik und Anderes

4.6.1 Die Standtechnik muss an alle Teilnehmer faire und gleiche Anforderungen stellen. Beispiels-
weise gehören zum Versagen der Standtechnik: das Verschieben von Papierscheiben, die vor-
zeitige Auslösung von Metallzielen, Störungen mechanisch oder elektrisch betriebener Vorrich-
tungen und Fehler bei den Aufbauten, wie Durchgängen, Öffnungen und Barrieren. Die Anmel-
dung und / oder die Verwendung eines geladenen oder ungeladenen Sportgeräts als Standaus-
rüstung ist verboten (siehe Regel 10.5.13).

4.6.2 Ein Teilnehmer, der seine Übung wegen eines Versagens der Standeinrichtung oder weil ein 
Metallziel vor seinem Start nicht aufgestellt war nicht beenden kann muss veranlasst werden, 
den Parcours erneut zu schießen, nachdem der Parcours erneut aufgestellt wurde.

4.6.3 Ständig wiederholtes Versagen der Technik bei einer Schießübung kann zu einer Herausnah-
me des Parcours aus der Wertung führen (siehe Regel 2.3.4)
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SECTION 5 � Die Ausr�stung des Teilnehmers

5.1 Kurzwaffen

5.1.1 Die Sportger�te werden f�r die jeweiligen Divisionen im Anhang D zugewiesen und beschrie-
ben. Parcours sind jedoch f�r alle Divisionen gleich.

5.1.2 Die Mindestabmessungen f�r H�lsen zur Verwendung in IPSC bewerben sind 9 x 19 mm. Der 
Mindestdurchmesser der Geschosse ist 9 mm (0,354 Inches).

5.1.3 Visierung � Die anerkannten Arten von Visieren im IPSC Sport sind:

5.1.3.1 Offene Visierung: Zielvorrichtungen, die auf Sportger�ten angebracht sind und die 
keine elektronische Unterst�tzung oder Linsen verwenden. Fiberoptische Eins�tze 
gelten nicht als Linsen.

5.1.3.2 Optische/elektronische Visierung: Zielvorrichtung (einschlie�lich Laser oder Ta-
schenlampe), die elektronische Unterst�tzung oder Linsen verwenden.

5.1.3.3 Der Range Master ist die oberste Autorit�t hinsichtlich der Einstufung und der Re-
gelkonformit�t sowie der Zuordnung von Visierungen zur jeweiligen Division lt. 
Apendix D, die in IPSC Bewerben verwendet werden.

5.1.4 Au�er soweit durch die Vorschriften f�r Divisionen verlangt (siehe Anh�nge), gibt es keine 
Einschr�nkung hinsichtlich des Abzugsgewichtes. In jedem Fall muss die Abzugsvorrichtung 
sicher funktionieren.

5.1.5 Abzugsz�ngel und/oder Abzugsschuhe, die breiter als der Abzugsb�gel sind, sind ausdr�ck-
lich verboten. 

5.1.6 Die Sportger�te m�ssen funktionsf�hig und sicher sein. Die bei der Veranstaltung t�tigen 
Range Officer haben jederzeit das Recht, eine �berpr�fung der Waffen oder der damit im Zu-
sammenhang stehenden Ausr�stung des Teilnehmers zu verlangen. Wenn ein Sportger�t als 
nicht funktionsf�hig oder unsicher eingestuft wird, muss es aus dem Wettbewerb genommen 
werden, bis es zur Zufriedenheit des Range Masters repariert ist. 

5.1.7 Der Teilnehmer muss bei einer Veranstaltung f�r alle Schie��bungen das gleiche Sportger�t 
und die gleiche Visierung verwenden. Falls jedoch w�hrend des Wettbewerbs das Sportger�t 
und/oder die Visierung funktionsunf�hig oder unsicher wird, muss der Teilnehmer, bevor er 
ein Ersatzsportger�t und/oder Ersatzvisierung verwendet, die Erlaubnis des Range Masters 
einholen, der diesen Austausch erlauben kann, vorausgesetzt:

5.1.7.1 Das Austauschsportger�t erf�llt die Voraussetzungen der deklarierten Wertungs-
klasse (Division). 

5.1.7.2 Durch die Benutzung des Austauschsportger�ts erlangt der Teilnehmer keinen 
Wettbewerbsvorteil.

5.1.7.3 Die Munition des Teilnehmers erreicht aus dem Austauschsportger�t bei Benut-
zung des offiziellen Matchchronographen den Mindestleistungsfaktor (siehe Regel 
5.6.3.9)

5.1.8 Ein Teilnehmer, der sein Sportger�t w�hrend eines Wettkampfes ohne vorherige Zustimmung 
durch den Range Master ersetzt oder wesentlich ver�ndert, unterliegt den Bestimmungen von 
Section 10.6 (Matchdisqualifikation). 

5.1.9 Ein Wettbewerber darf niemals mehr als ein Sportger�t bei einem Parcours gleichzeitig ein-
setzen oder mit sich f�hren (siehe Regel 10.5.7).

5.1.10 Schulterst�tzen und/oder vor dem Abzug liegende Griffe jeglicher Art sind beim IPSC- Schie-
�en verboten (siehe Regel 10.5.15).
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5.1.11 Sportger�te, die �Feuerst�sse� und/oder vollautomatisches Feuer erm�glichen (d.h., dass 
mehr als ein Geschoss bei einmaligem Bet�tigen des Abzugs abgegeben werden kann), sind 
in IPSC�Wettbewerben verboten (siehe Regel 10.5.15).

5.2 Holster und andere Ausrüstung des Teilnehmers

5.2.1 Tragen und Aufbewahren � Au�er in einer Sicherheitszone, oder auf direkte Anweisung eines 
Ragen Officers, m�ssen die Teilnehmer ihr Sportger�t ungeladen in einer Tasche, H�lle oder 
einem Holster, welches sicher an dem G�rtel am K�rper des Teilnehmers befestigt ist, tragen 
(siehe auch Regel 10.5.1).

5.2.2 Teilnehmer, die ihr Sportger�t in einem Holster tragen, m�ssen den Magazinschacht leer ha-
ben und der Hammer oder das Schlagst�ck m�ssen entspannt sein. Verst��e hiergegen be-
wirken beim ersten Versto� eine Verwarnung, Folgeverst��e im gleichen Bewerb werden je-
doch nach Abschnitt 10.6 geahndet.

5.2.3 Au�er wenn in der schriftlichen Standbeschreibung andere Anweisungen erteilt werden, muss 
der G�rtel, an dem das Holster und die verwandte Ausr�stung befestigt ist, auf H�he der Tail-
le getragen werden. Entweder der G�rtel, oder der Inneng�rte, oder Beides muss durchge-
hend aufgen�ht werden oder mindestens durch drei G�rtelschlaufen gef�hrt werden.

5.2.3.1 Weiblichen Teilnehmern kann es gestattet werden, den G�rtel mit dem Holster 
und der zugeh�rigen Ausr�stung auf H�fth�he zu tragen; die Oberkante des G�r-
tels darf jedoch nicht unterhalb des vordersten seitlichen Punktes der Spitze des 
�femur� (turosity major) getragen werden. Ein zweiter G�rtel auf H�he der Taille 
ist erlaubt. Jedoch ist die gesamte Ausr�stung an dem unteren G�rtel zu tragen 
(siehe Appendix D).

5.2.4 Reserve Munition, Magazine und Speed Loader/Clips sollen in extra daf�r vorgesehenen Hal-
terungen getragen werden, damit das Risiko des Verlustes im Parcours verringert wird.

5.2.4.1 F�r Starts vom Tisch oder �hnlichen kann der Sch�tzen nach dem Startsignal 
diese Reservemunition �berall am K�rper tragen; dies wird nicht als Versto� ge-
gen Regeln der Division betrachtet.

5.2.5 Wenn eine IPSC-Wertungsklasse (Division) den maximalen Abstand der zwischen dem Sport-
ger�t sowie der Ausr�stung und dem K�rper des Teilnehmers bestehen darf vorschreibt, darf 
der Range Officer die �bereinstimmung mit den Bestimmungen ermitteln, in dem er die k�r-
zeste Entfernung zwischen dem K�rper des Teilnehmers und der Mitte der l�ngsten Kante 
des Griffs des Sportger�tes und/oder der Magazine/Speedloader/Clips misst. 

5.2.5.1 Die Messung wird durchgef�hrt, w�hrend der Teilnehmer aufrecht steht (siehe 
Anhang F3)

5.2.5.2 Von jedem Teilnehmer der diese Pr�fung nicht besteht, muss verlangt werden, 
sein Holster oder seine Ausr�stung sofort mit den Vorschriften seiner Wertungs-
klasse in �bereinstimmung zu bringen. Der Range Master kann aus anatomi-
schen Gr�nden Abweichungen von diesen Anforderungen zuzulassen. Einige 
Wettbewerber k�nnen die Anforderungen k�perbaubedingt nicht vollst�ndig erf�l-
len

5.2.5.3 Au�er durch Anweisung in einer schriftlichen Parcoursbeschreibung oder auf Auf-
forderung durch einen Range Officer, darf die Position des Holsters und der ver-
bundenen Ausr�stung w�hrend eines Bewerbs durch den Sch�tzen von Stage zu 
Stage nicht verschoben oder ver�ndert werden. Wenn das Holster eine Sicher-
heitsschlaufe oder Klappe hat, muss diese vor dem Kommando �Achtung� ge-
schlossen werden (siehe auch Regel 8.3.3).

5.2.6 IPSC Wettbewerbe d�rfen nicht die Benutzung eines besonderen Holstertyps oder einer 
Holstermarke vorschreiben. Der Range Master kann jedoch das Holster eines Teilnehmers als 
unsicher empfinden und bestimmen, dass das Holster zu seiner Zufriedenheit ge�ndert wird. 
Ist dies nicht der Fall, wird das Holster vom Bewerb zur�ck gewiesen.



NROI von Österreich, Handgunrules 2009 Edition 2010 Stand 15.11.2009 Seite 16

5.2.7 Den Teilnehmern darf nicht erlaubt werden, einen Parcours zu beginnen und dabei folgende 
Holster zu tragen:

5.2.7.1 Ein Schulterholster oder ein Holster mit Befestigungsriemen (z.B. Oberschenkel), 
ob sichtbar oder nicht; außer die Ausnahmen laut Regel 5.2.8.

5.2.7.2 Ein Holster, bei dem sich der Rücken des Sportgerätegriffs unterhalb der Ober-
kante des Gürtels befindet; außer die Ausnahmen laut Regel 5.2.8.

5.2.7.3 Ein Holster, bei dem die Mündung des Sportgeräts mehr als einen Meter von den 
Füßen des Wettbewerbers wegzeigt, wenn dieser entspannt steht.

5.2.7.4 Ein Holster, das den Zugriff auf oder die Aktivierung des Abzugs des Sportgeräts 
nicht vollständig verhindert.

5.2.8 Ein Teilnehmer der dem Matchdirektor zu dessen Zufriedenheit nachweist, dass er aktiver 
Polizeiangehöriger oder Soldat ist, kann die Erlaubnis erhalten, sein Dienstholster und zuge-
hörige Ausrüstung zu verwenden; der Range Master bleibt jedoch hinsichtlich der Entschei-
dung über Sicherheit und Brauchbarkeit dieser Ausrüstung im IPSC Bewerb letzte Instanz.

5.2.8.1 Teilnehmern, die nach Meinung des Range Masters gehandicapt sind, können 
vom Range Master hinsichtlich Art und Position des Holsters und der sonstigen 
Ausrüstung eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Der Range Master ist hinsicht-
lich der Sicherheit und Brauchbarkeit solcher Ausrüstung für das IPSC-Match die 
abschließende Instanz.

5.3 Angemessene Kleidung

5.3.1 Das Tragen von Tarnkleidung (Camouflage) oder anderer ähnlicher militärischer oder Polizei-
kleidungsteile soll vermieden werden. Als Ausnahme gelten Teilnehmer, die  aktiven Militär-
oder Polizeidienst leisten. Der Match Director trifft die letzte Entscheidung darüber, welche 
Bekleidung zu tragen den Teilnehmern verboten ist.

5.4 Augen- und Gehörschutz

5.4.1 Alle Teilnehmer sind darauf hinzuweisen, dass das Tragen von Augen- und Gehörschutz in 
ihrem eigenen Interesse und zur Vermeidung unnötiger Verletzungen von höchster Wichtig-
keit ist. Das ständige Tragen von Augen- und Gehörschutz ist während des gesamten Verwei-
lens auf dem Stand ausdrücklich angeraten.

5.4.2 Die gastgebende Organisation kann diesen Schutz zur Bedingung für den Aufenthalt auf der 
Standanlage machen. In diesem Fall müssen die Standoffiziellen alle Anstrengungen unter-
nehmen, sicherzustellen, dass alle Offiziellen, Zuschauer und Wettbewerber einen geeigneten 
Schutz tragen.

5.4.3 Wenn ein Range Officer bemerkt, dass ein Teilnehmer, der während einer Übung Augen-
oder Gehörschutz verloren hat, oder eine Übung ohne sie begonnen hat, muss er diesen un-
verzüglich anhalten. Der Teilnehmer erhält einen Neustart, nachdem er seinen Augen- und 
Gehörschutz wieder korrekt platziert hat. 

5.4.4 Wenn ein Teilnehmer seinen Augen- oder Gehörschutz während einer Übung unabsichtlich 
verliert oder eine Übung ohne ihn beginnt, kann er die Übung abbrechen, seine Waffe in eine 
sicher Richtung zeigen lassen und den Range Officer auf sein Problem aufmerksam machen. 
Der Teilnehmer erhält einen Neustart, nachdem er seinen Augen- und Gehörschutz wieder 
korrekt platziert hat

5.4.5 Jeder Versuch, sich nach Parcoursbeginn durch Entfernen der Schutzbrille oder des Gehör-
schutzes Vorteile zu verschaffen, ist unsportliches Verhalten (siehe Abschnitt 10.6.2)

5.4.6 Wenn ein Range Officer meint, dass ein Teilnehmer versucht eine Übung mit unzureichendem 
Augen- oder Gehörschutz zu absolvieren, kann er anordnen, diesen Augen- oder Gehör-
schutz in einen angemessenen Zustand zu bringen, bevor der Teilnehmer die Erlaubnis zum 
fortfahren erhält. Höchste Autorität in solchen Fragen ist der Range Master.
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5.5 Munition und dazugehörige Ausrüstung

5.5.1 Teilnehmer eines IPSC Bewerbs sind ausschlie�lich selbst f�r die Sicherheit jeglicher Muniti-
on die sie zum Bewerb bringen verantwortlich. Weder die IPSC noch einer ihrer Range Officer 
noch eine der IPSC angeschlossene Organisation oder deren Officer anerkennen irgendeine 
Verantwortlichkeit in diesem Zusammenhang noch im Zusammenhang mit Verlust, Zerst�-
rung, Unfall, Verletzung oder Tod einer Person oder eines Wesens als Ergebnis des legalen 
oder illegalen Gebrauchs solcher Munition.

5.5.2 Magazine und Nachladehilfen m�ssen mit den Vorschriften der benannten Division �berein-
stimmen.

5.5.3 Ersatzmagazine, Speed Loader/Clips oder Munition die der Teilnehmer nach dem Start Signal 
verliert k�nnen wieder aufgenommen werden, vorausgesetzt dies geschieht unter Beachtung 
aller Sicherheitsregeln.

5.5.4 Panzerbrechende, Brand- oder Leuchtspurmunition ist bei IPSC-Wettbewerben verboten (sieh 
Regel 10.5.15).

5.5.5 Jegliche Munition die ein Teilnehmer verwendet muss den Vorschriften f�r die genannte Divi-
sion nach Appendix D gen�gen.

5.5.6 Jegliche Munition die dem Range Officer als unsicher erscheint, muss vom Bewerb zur�ck 
gewiesen werden (siehe Regel 10.5.15).

5.5.7 Munition, welche mehr als ein (1) Projektil aus einer einzelnen H�lse verschie�t ist verboten 
(siehe Regel 10.5.15).

5.6 Chronograph und Mündungsimpuls (Power Factor)

5.6.1 Die Werte der Mindestimpulse f�r die einzelnen IPSC Wertungsklassen sind im Anhang D
aufgelistet. F�r die Ermittlung des M�ndungsimpulses der Munition des Teilnehmers ist min-
destens ein Matchchronograph zu verwenden. Steht ein solcher nicht zur Verf�gung, kann der 
M�ndungsimpuls den der Teilnehmer angegeben hat nicht angezweifelt werden. 

5.6.1.1 Der Mindestimpuls der es erm�glicht, die Ergebnisse des Teilnehmers in das 
Match Resultat aufzunehmen wird �Minor� genannt. Die H�he des Mindestimpul-
ses und andere besondere Anforderungen f�r jede Division sind im Anhang D 
vermerkt.

5.6.1.2 Manche Divisionen bieten eine h�here Impulsklasse, genannt �Major� an, welche 
den Teilnehmer bef�higt, mehr Punkte f�r Randtreffer auf Papierzielen zu erhal-
ten. Diese Impulsklasse, wenn verf�gbar, und andere besondere Anforderungen 
f�r jede Division sind im Anhang D vermerkt.

5.6.1.3 Die zugeh�rigen Wertungen f�r Major und Minor Treffer sind im Anhang B und C
dargestellt. Die Methode zur Bestimmung des Mindestimpulses ist im folgenden 
Abschnitt erkl�rt.

5.6.2 Der offizielle Matchchronograph muss ordnungsgem�� aufgebaut sein und t�glich durch ei-
nen Match Offiziellen in folgender Art und Weise �berpr�ft werden. 

5.6.2.1 Zu Beginn des ersten Tags des Bewerbs, wird ein Range Officer 3 Schuss aus 
dem Los der offiziellen Kalibriermunition unter Verwendung des Kalibriersportge-
r�tes �ber den Chronographen schie�en und die Durchschnittsgeschwindigkeit 
der 3 Schuss wird registriert.

5.6.2.2 Jeden weiteren Tag wird diese Prozedur wiederholt unter Verwendung des glei-
chen Sportger�ts und der gleichen Munition (am Besten aus einem Los einer 
Fabrikladung).
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5.6.2.3 Der Chronograph gilt als innerhalb der zulässigen Werte, wenn der täglich ermit-
telte Durchschnitt um nicht mehr als +/- 5 % von der des ersten Tages abweicht.

5.6.2.4 Sollte eine tägliche Abweichung die erlaubten Toleranzen, wie oben bemerkt, 
überschreiten, wird der Range Master Schritte unternehmen, die ihm geeignet 
erscheinen, das Problem zu lösen.

5.6.3 Ablauf des Munitionstestes

5.6.3.1 Munition muss mit dem Sportgerät des Teilnehmers getestet werden. Weiterhin 
darf die Waffe des Teilnehmers vor oder während der Überprüfung der Waffe 
oder ihrer Komponenten gegenüber dem Status, in dem sie im Wettbewerb 
verwendet wurde oder werden soll, nicht ge- oder verändert werden. Verstöße 
hiergegen werden nach Regel 10.6 geahndet.

5.6.3.2 Von jedem Teilnehmer werden für den Chrono-Test durch einen Offiziellen 8 
Schuss eingesammelt. Den Ort und Zeitpunkt hierfür bestimmt der Offizielle, der 
jederzeit auch weitere Tests veranlassen kann.

5.6.3.3 Von einer der 8 Patronen die von einem Match Offiziellen ausgewählt wurden, 
wird das Geschoss gewogen um das tatsächliche Geschossgewicht fest zu stel-
len und weitere 3 werden über den Chronographen geschossen. Ist kein Ge-
schosszieher und/oder keine Waage vorhanden, wird das vom Teilnehmer an-
gegebene Geschossgewicht verwendet. Werte welche auf der offiziellen Waage 
und dem Chronographen angezeigt werden, sind vollständig (wie gesehen) zu 
übernehmen, unabhängig von der Anzahlt der dargestellten Dezimalstellen des 
verwendeten Gerätes.

5.6.3.4 Der Power Factor wird unter Zugrundelegung des Geschossgewichts und der 
Durchschnittsgeschwindigkeit der drei abgefeuerten Patronen nach folgender 
Formel ermittelt:

Im Endergebnis werden die Dezimalstellen ignoriert (als Beispiel im Gebrauch 
für IPSC: ein Ergebnis von 124.9999 ist nicht 125)

5.6.3.5 Falls der berechnete Power Faktor den geforderten Mindestfaktor nicht erreicht, 
werden weitere drei Patronen über den Chronographen geschossen und der 
Faktor erneut berechnet, wobei das Geschossgewicht und der Durchschnitt der 
drei höchsten erzielten Geschwindigkeitswerte der sechs abgegeben Schüsse 
zugrunde gelegt werden.

5.6.3.6 Wenn dann der Power Faktor immer noch nicht ausreicht, kann der Teilnehmer 
seine verbleibende letzte Patrone wie folgt verwenden:

(a) Der Teilnehmer kann wählen, dass das Geschoss gewogen wird; sollte das Ge-
schoss schwerer sein als das erste gewogene Geschoss, wird die Power-
Faktorberechnung wie in 5.6.3.5 mit dem neuen schwereren Geschossgewicht 
neu berechnet.

(b) Der Teilnehmer kann wählen, dass sie über den Chronographen geschossen 
wird, wobei dann das erste Geschossgewicht und die Durchschnittsgeschwin-
digkeit der drei höchsten erzielten Geschwindigkeitswerte der 7 abgegebenen  
Schüsse zugrunde gelegt werden

5.6.3.7 Wenn obiger Test Major in der genannten Division immer noch nicht erreicht, 
werden die Wertungen des Teilnehmers als Minor neu errechnet, falls Minor er-
reicht wird.

Power Factor =  Geschossgewicht (Grain) x Durchschnittsgeschwindigkeit (Fuß pro Sekunde)

1000
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5.6.3.8 Wenn der Power Factor den Mindestimpuls der genannten Division nicht er-
reicht, schie�t der Teilnehmer au�erhalb der Wertung.

5.6.3.9 Wenn die Munition des Teilnehmers gem�� diesen Vorschriften erneut getestet 
wird oder wenn irgendeine Ersatzmunition verwandt wird und unterschiedliche 
Power Faktoren ermittelt werden, m�ssen alle Ergebnisse des Teilnehmers mit 
dem niedrigeren Power Faktor berechnet werden.

5.6.3.10 Die Ergebnisse eines Teilnehmers, der aus welchem Grund auch immer, zur 
vorgegebenen Zeit und zum vorgegebenen Ort nicht mit seinem Sportger�t zum 
Munitionstest erscheint, oder der keine Munition beim Einsammeln f�r den Test 
zur Verf�gung stellt, wenn er von einem Match Offiziellen aufgefordert wird, 
werden aus dem Match Ergebnis entfernt.

5.6.3.11 Wenn der Range Master meint, dass ein Match Chronograph untauglich wurde 
und weitere Munitionspr�fungen nicht m�glich sind, bleiben die bereits gemes-
senen Ergebnisse der Teilnehmer erhalten und die �Major� oder �Minor� Power 
Faktoren der Teilnehmer, die noch nicht gemessen wurde, werden ohne weitere 
Veranlassung anerkannt wie sie von den Teilnehmern f�r die jeweilige Division 
gemeldet wurden. (Siehe Anh�nge).

5.7 Störungen an der Teilnehmerausrüstung

5.7.1 Falls nach dem Startsignal St�rungen an dem Sportger�t eines Teilnehmers auftreten, darf er 
versuchen, ohne Verletzung der Sicherheit die St�rungen zu beheben und mit dem Parcours 
fortzufahren. W�hrend der Beseitigung der St�rung muss der Teilnehmer die M�ndung immer 
in Richtung Hauptkugelfang halten. Der Teilnehmer darf zur Behebung der St�rung keine
k�nstlichen Hilfsmittel, wie Standaufbauten oder Werkzeug benutzen. Zuwiderhandlungen 
f�hren zu einer Nullwertung f�r die jeweilige �bung.

5.7.1.1 Ein Teilnehmer der eine St�rung entdeckt, nach dem Kommando �laden und be-
reitmachen� (Load And Make Ready), oder �bereitmachen� (Make Ready) aber 
noch vor dem Startsignal, ist berechtigt, sich unter der Aufsicht und auf Anwei-
sung des Range Officers zur�ckzuziehen und sein Sportger�t zu reparieren. 
Geschieht dies unter Ber�cksichtigung von Regel 5.7.1, Regel 8.3.1.1 und 
s�mtlicher anderen Sicherheitsbestimmungen ist daf�r keine Bestrafung vorge-
sehen. Wenn die Reparatur abgeschlossen ist (und Regel 5.1.7 wenn anwend-
bar erf�llt ist), kann der Teilnehmer zum Parcours zur�ckkehren und nach An-
weisung von Range Officer oder Range Master den Parcours im zugeteilten 
Zeitfenster absolvieren.

5.7.2 Wenn die Beseitigung einer St�rung vom Teilnehmer verlangt, das Sportger�t deutlich aus 
dem Zielanschlag zu nehmen, so m�ssen die Finger des Teilnehmers deutlich au�erhalb des 
Abzugsb�gels sichtbar sein (siehe Abschnitt 10.5.8).

5.7.3 Falls die St�rung am Sportger�t nicht innerhalb von 2 Minuten vom Teilnehmer selbst beho-
ben werden kann, muss er das Sportger�t in eine sichere Richtung halten und den Range Of-
ficer informieren. Der Range Officer muss den Parcours (au�er nichtbeendeter Teil�bungen 
im Falle von Standard�bungen) in der normalen Art und Weise beenden. Der Parcours (au�er 
nichtbeendeter Teil�bungen im Falle von Standard�bungen) muss einschlie�lich aller angefal-
lenen Fehlsch�sse und Strafen f�r das Nichtbeschie�en von Zielen gewertet werden.

5.7.4 Unter keinen Umst�nden darf es einem Teilnehmer erlaubt werden, einen Parcours mit einem 
geladenen Sportger�t zu verlassen. (siehe 10.5.13)

5.7.5 Wenn das Sportger�t, wie oben dargestellt, St�rungen hat, darf der Wettbewerber den Par-
cours nicht wiederholen; auch dann nicht, wenn das Sportger�t w�hrend eines Parcours f�r 
nicht weiter benutzbar oder unsicher erkl�rt wurde. Jedoch k�nnen nichtbeendete Teil�bun-
gen einer Standard�bung durch den Teilnehmer beendet werden, nachdem das Sportger�t 
repariert wurde und bevor die Matchergebnisse durch den Match Direktor als endg�ltig erkl�rt 
wurden.

5.7.6 Falls ein Range Officer den Parcours abbricht, weil er den Verdacht hat, dass der Wettbewer-
ber ein unsicheres Sportger�t oder unsichere Munition (z.B. �Patrone ohne Pulver�) hat, muss 
der Range Officer alles unternehmen, was ihm n�tig erscheint, um die Sicherheit des Teil-
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nehmers als auch auf dem Stand wieder herzustellen. Dann muss der Range Officer das 
Sportger�t oder die Munition begutachten, und dabei wie folgt vorgehen:

5.7.6.1 Falls der Range Officer den Beweis daf�r findet, der das vermutete Problem be-
st�tigt, erh�lt der Teilnehmer keinen Neustart und ihm wird aufgegeben, das 
Problem zu beseitigen. Auf dem Wertungsblatt des Teilnehmers ist die Zeit bis 
zum letzten abgegeben Schuss festzuhalten und die �bung wird gewertet wie 
sie steht, einschlie�lich aller Fehlsch�sse und Strafen. 

5.7.6.2 Falls der Range Officer feststellt, dass das vermutete Sicherheitsproblem nicht 
existiert, muss der Teilnehmer den Parcours wiederholen.

5.7.6.3 Ein Teilnehmer, der selbst�ndig wegen einer gedachten und tats�chlichen 
Squip-Load (Patrone ohne Pulver / Laufstecker) abbricht, ist nicht berechtigt ei-
nen Re-Shoot zu fordern.

5.8 Offizielle Matchmunition

5.8.1 Wenn der Matchveranstalter offizielle Match Munition zum Erwerb durch Teilnehmer verf�gbar 
macht, muss der Match Direktor in der offiziellen Ausschreibung (und/oder der Internetseite) 
und durch eine von ihm unterschriebene Erkl�rung, welche am Verkaufsstand der Munition 
deutlich ausgeh�ngt wird, darstellen, wer der Hersteller der Munition ist, welche H�lsen und 
Ladedaten verwendet wurden und wie die Munition in den jeweiligen Divisionen gewertet wird 
� Minor/Major. Diese Munition wird unter folgenden Voraussetzungen von der Pr�fvorschrift 
nach Regel 5.6.3 befreit:

5.8.1.1 Der Teilnehmer erh�lt von Veranstalter des Matches (oder dem beauftragten 
H�ndler) eine Bescheinigung �ber die Menge und Art der f�r das Match erwor-
benen Munition, welche er auch jederzeit auf Anfrage durch einen Match Offi-
ziellen vorweisen kann. Kann er das nicht, wird die Freistellung nach Regel 
5.8.1 nicht wirksam. Munition, die nicht vom Matchveranstalter (oder seinem be-
stimmten H�ndler) verkauft wird, geniest nicht die Befreiung nach Regel 5.8.1 
auch wenn sie nach Art, Typ und Herstellen identisch mit der offiziellen Match-
munition ist.

5.8.1.2 Offizielle Machmunition ist Bestandteil der Teilnehmerausr�stung (siehe Absatz 
5.7); St�rungen sind daher keine Grund f�r einen Neustart oder f�r einen Pro-
test. 

5.8.1.3 Offizielle Matchmunition darf nicht nur f�r die Teilnehmer angeboten werden, die 
das Land des Veranstalter oder des beauftragten H�ndler vertreten. 

5.8.1.4 Offizielle Matchmunition muss durch den Regionaldirektor der veranstaltenden 
Region zugelassen sein.

5.8.1.5 Match Offizielle sind berechtigt, jederzeit und ohne Angabe von Gr�nden mit 
dem Chronograph oder auf andere Weise jedwede Munition zu testen

5.8.2 Wo immer es m�glich ist, sollte der Veranstalter (oder der benannte H�ndler auf dem Match) 
einen Platz, beaufsichtigt durch einen Range Officer, zur Verf�gung stellen, wo Teilnehmer 
mit einer kleinen Menge der offiziellen Matchmunition vor dem Erwerb Probesch�sse und 
Funktionstests durchf�hren k�nnen.
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SECTION 6 - Wettbewerbsstrukturen

6.1 Allgemeine Grundsätze 

Die folgenden Definitionen sollen der Verdeutlichung dienen

6.1.1 Teil�bung (String) �- Ein einzelner �bungsteil als Bestandteil einer Standard�bung. Treffer 
und Strafen werden nach jeder Teil�bung festgehalten, Ergebnisse der einzelnen Teil�bungen 
werden zum zusammengef�hrt um ein Resultat der gesamten �bung zu erhalten. (siehe auch 
Regel 9.5.5).

6.1.2 Standard�bung (Standard Exercise) � Eine Schie��bung, die aus einem oder mehreren
Durchg�ngen besteht, f�r die jeweils die Zeit genommen wird. Zur Berechnung des Parcours-
resultats werden die Treffer und Strafpunkte bis zum Ende der Schie��bung aufsummiert. Es 
d�rfen f�r jeden Durchgang eigene Anschlagsarten und Schie�stellungen, ein eigener 
Schie�ablauf und/oder ein oder mehrere Magazinwechsel vorgeschrieben werden. Nur 1 
Standard �bung mit einer Maximalschussanzahl von 24 Schuss ist in IPSC-sanktionierten 
Wettk�mpfen der Levels IV oder h�her zugelassen.

6.1.3 Parcours (Stage) � Ein extra gewerteter und gezeiteter Teil eines Bewerbs.

6.1.4 Wettbewerb (Match) � besteht aus mindestens 2 �bungen. Die Ermittlung des Wettbewerb-
siegers erfolgt durch Addieren der einzelnen Parcoursresultate. Jede einzelne �bung muss
ausdr�cklich einer bestimmten Waffenart zugeordnet sein (Kurzwaffen-�bung, Flinten-�bung, 
B�chsen-�bung).

6.1.5 Turnier � besteht aus einem einzelnen Wettbewerb, in dem einzelne �bungen einer bestimm-
ten Waffenart zugeordnet sind (z. B. �bung 1-4 Kurzwaffe, �bung 5-8 B�chse, �bung 9-12 
Flinte). Die Summe der einzelnen �bungsergebnisse wird verwandt um den Sieger zu ermit-
teln.

6.1.6 Grosses Turnier (Grand Tournament) Ein IPSC-Schie�bewerb, der aus zwei oder mehr 
gleichartigen Wettk�mpfen besteht (z.B. Pistole/Revolver-Wettbewerb + Flinten-Wettbewerb 
oder Pistole/Revolver-Wettbewerb + Gewehr-Wettbewerb + Flinten-Wettbewerb, etc). Die in-
dividuell erreichten Einzelergebnisse in den Teilbewerben werden gem�� den Regeln f�r das 
Grand Tournament zur Ermittlung des Turniersiegers verwendet.

6.1.7 Liga (League) � Ein IPSC-Wettbewerb, der aus zwei oder mehr gleichartigen Wettbewerben 
(Matches) besteht (z.B. Flinte oder Gewehr oder Pistole/Revolver), die an verschiedenen Or-
ten und an unterschiedlichen Terminen durchgef�hrt werden. Zur Ermittlung des Liga-Siegers 
wird das Total der Wettbewerbsresultate der einzelnen Wettbewerbe zusammengez�hlt. Die 
Ermittlung des Turnier-Siegers erfolgt durch Addieren der einzelnen Wettbewerbsresultat

6.1.8 Shoot-Off � Ein Wettbewerb, der als Nebenwettbewerb eines Hauptwettbewerbs durchgef�hrt 
wird. Zugelassene Teilnehmer treten direkt gegeneinander an, in dem sie in einem Ausschei-
dungsprozess (z. B. nach der J-Leiter, wie in Anhang F dargestellt) gleichzeitig, jeder f�r sich 
auf eigene, aber in der Aufstellung identische Ziele schie�en (siehe Anhang E).

6.2 Wertungsklassen (Match Divisions)

6.2.1 Wertungsklassen dienen der Unterscheidung von unterschiedlichen Sportger�ten und Ausr�s-
tung (siehe Anhang D). Ein Wettbewerb muss mindestens eine Wertungsklasse haben. Sind 
mehrere Wertungsklasse vorhanden, muss jede f�r sich gewertet werden und das Endergeb-
nis muss f�r jede Wertungsklasse einen Sieger ausweisen.

6.2.2 In von der IPSC anerkannten Bewerben muss die Mindestteilnehmeranzahl, wie im Anhang A 
2 festgelegt, teilnehmen, damit die einzelnen Wertungsklassen auch tats�chlich gewertet 
werden k�nnen. Ist in einer Klasse die Teilnehmeranzahl zu gering, kann der Match Direktor 
festlegen, dass die Klasse zwar gewertet wird, aber keine IPSC Anerkennung erh�lt.

6.2.3 Vor dem Beginn eines Bewerbs muss jeder Teilnehmer f�r sich die Wertungsklasse, in der er 
startet, festlegen und Match Offizielle sollen die �bereinstimmung der Ausr�stung mit den 
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Vorschriften der Wertungsklasse vor dem ersten Start �berpr�fen. Der Sch�tze unterliegt 
stets den Vorschriften der Regel 6.2.5.1.

6.2.4 M�chte ein Teilnehmer an einem Wettbewerb in mehr als einer Wertungsklasse (Division) 
starten, muss er vorher die Einwilligung des Match Directors einholen. Dennoch darf der Teil-
nehmer nur in einer Wertungsklasse um Wettbewerbspunkte k�mpfen und diese wird in je-
dem Fall durch den ersten Start bestimmt. Nur die Wettbewerbspunkte des ersten abge-
schlossenen Versuchs werden in die Wertung aufgenommen. Jegliche weitere Versuche in 
einer anderen Wertungsklasse (Division) werden nicht in die Wettbewerbswertung aufge-
nommen.

6.2.5 Wenn eine Wertungsklasse nicht verf�gbar ist oder wenn sie gestrichen wird, oder wenn der 
Teilnehmer es vers�umt, vor seinem ersten Start eine bestimme Klasse f�r sich zu benennen, 
sollen die Teilnehmer in jene Klasse eingestuft werden, die nach Ansicht des Range Masters 
aufgrund der Ausr�stung der Teilnehmer am n�chsten liegt. Ist, nach Meinung des Range 
Masters, keine solche Klasse vorhanden, wird der Teilnehmer den Bewerb ohne Wertung 
schie�en. 

6.2.5.1 Werden jedoch Vorschriften einer Wertungsklasse entweder durch die Ausr�s-
tung des Teilnehmers oder durch andere Anforderungen nicht erf�llt, ist der 
Teilnehmer in der Open Division einzugruppieren, falls diese Klasse vorhanden 
ist. Ist diese nicht vorhanden, wird der Teilnehmer den Bewerb ohne Wertung 
schie�en. Teilnehmer die in der Open Division registriert sind und deren Vor-
schriften w�hrend einer �bung nicht einhalten, schie�en das Match ohne Wer-
tung. 

6.2.5.2 Ein Teilnehmer, der wie oben vermerkt eingestuft wird, oder dessen Einstufung 
entsprechend ge�ndert wird, ist schnellstens davon zu verst�ndigen. Die Ent-
scheidung des Range Masters in diesen Punkten ist endg�ltig. 

6.2.6 Wurde gegen einen Teilnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt w�hrend eines Wettbewerbs eine 
Wettbewerbsdisqualifikation ausgesprochen, schlie�t diese den Teilnehmer von der weiteren 
Teilnahme an diesem Wettbewerb und allen weiteren Starts in einer anderen Klasse aus. Eine 
Disqualifikation ist jedoch nicht r�ckwirkend, und alle vorherigen und vollst�ndigen Wettbe-
werbsresultate in anderen Klassen werden gewertet und sind in jener Klasse auch auszeich-
nungsberechtigt.

6.2.7 Die Wertung eines Teilnehmers in einer bestimmten Wertungsklasse (Division) schlie�t eine 
weitere Wertung in einer Kategorie oder die Zugeh�rigkeit zu einem Landes- oder anderen 
Team nicht aus.

6.3 Wettbewerbskategorien

6.3.1 IPSC-Schie�wettbewerbe k�nnen innerhalb der oben genannten Wertungsklassen (Divisions) 
unterschiedliche �Kategorien� beinhalten. Diese Kategorien ber�cksichtigen unterschiedliche 
Teilnehmergruppen. Ein Teilnehmer kann sich f�r einen Bewerb oder f�r ein Turnier nur in ei-
ner Kategorie anmelden. 

6.3.2 Wenn w�hrend des Wettbewerbs Kriterien der Kategorie nicht erf�llt werden sollten, oder ein 
Teilnehmer es vers�umt, vor Beginn des Wettbewerbs sich f�r eine bestimmte Kategorie ein-
zuschreiben, f�hrt das zum Ausschluss aus dieser Kategorie. Einzelheiten zu den gegenw�r-
tig anerkannten Kategorien und den dort geforderten Voraussetzungen sind in Anhang A 2 
aufgef�hrt.
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6.4 Länder-Teams

6.4.1 Abh�ngig, von der Verf�gbarkeit einer entsprechenden Anzahl von Startpl�tzen, kann f�r jede 
Wertungsklasse und/oder Wertungsklasse/Kategorie in einem IPSC Level IV (oder h�her) 
sanktionierten Bewerb ein Team, zusammengestellt nach dem Leistungsverm�gen, gemeldet 
werden. Es steht den Wettbewerbsveranstaltern frei, weitere Teams zuzulassen, die jedoch 
nicht f�r die Team-Wertung z�hlen oder auszeichnungsberechtigt sind. In welchen Kategorien 
Teams zugelassen werden, wird durch eine Abstimmung in der Generalversammlung festge-
legt (siehe Anhang A 2).

6.4.1.1 Bei einem Level IV Match k�nnen nur solche Mannschaften ber�cksichtigt wer-
den, die eine der Regionen repr�sentieren, in der das jeweilige Match abgehal-
ten wird (z.B. k�nnen bei einer Europameisterschaft nur Mannschaften aus einer 
Region ber�cksichtigt werden, die vor der ISPC als zu Europa geh�rig betrach-
tet wird).

6.4.1.2 Bei Level IV oder h�heren Matches m�ssen offizielle Regionalteams nach
Ma�gabe ihrer Platzierung bei der unmittelbar vorausgehenden selben Ver-
anstaltung �gesetzt� werden.

6.4.2 Das Einzelresultat eines Teilnehmers z�hlt, innerhalb eines Bewerbes, nur f�r ein einzelnes 
Team.

6.4.3 Teams bestehen h�chstens aus vier (4) Mitgliedern. Das Resultat des Teams berechnet sich 
jedoch aus den drei (3) besten Einzelresultaten der Teammitglieder.

6.4.4 Falls eines der Teammitglieder w�hrend eines Wettbewerbes au�erstande ist, den Wettbe-
werb fortzusetzen oder aufgibt, z�hlen die Resultate dieses Teilnehmers nach wie vor f�r das 
Team-Resultat. Das betroffene Team darf diesen ausgeschiedenen Teilnehmer jedoch nicht 
ersetzen.

6.4.5 Kann ein Teammitglied einen Wettbewerb nicht beginnen, darf dieses, bei Einwilligung durch 
den Match Director, vor dem Beginn durch einen anderen Teilnehmer ersetzt werden.

6.4.6 Wird ein Teammitglied von einem Wettbewerb disqualifiziert, werden alle seine Parcoursresul-
tate annulliert. Teams haben keinen Anspruch, solche Mitglieder zu ersetzen.

6.5 Teilnehmer-Status und Nachweis

6.5.1 Jeder Teilnehmer muss ein pers�nliches Mitglied derjenigen IPSC Region sein, in der sich 
sein Wohnsitz befindet. Der Wohnsitz wird definiert als dasjenige Land, in dem die Person 
ordnungsgem�� f�r eine Mindestdauer von 183 Tage innerhalb derjenigen zw�lf Monate, die 
dem Monat des Wettbewerbs unmittelbar vorausgehen, wohnhaft war. �Ordnungsgem�� 
wohnhaft ist als physische Anwesenheit zu verstehen und bezieht sich weder auf Staatsb�r-
gerschaft noch auf Zweitadressen. Die 183 Tage m�ssen weder aneinanderh�ngend noch die 
letzten 183 Tage der zw�lfmonatigen Periode sein. Auf keinen Fall d�rfen Matchveranstalter 
Teilnehmer einer fremden Region starten lassen wenn nicht der Regional Direktor der jeweili-
gen Region best�tigt hat, dass der Teilnehmer startberechtigt f�r das betroffene Match ist. 

6.5.1.1 Teilnehmer, die ihren Hauptwohnsitz in einem Land oder Region haben, die 
nicht der IPSC angeschlossen ist, d�rfen sich einer IPSC-Region anschlie�en 
und unter Schirmherrschaft dieser Region an Wettbewerben teilnehmen, wobei 
diese Bestimmung abh�ngig von der Zustimmung der IPSC und dem Regional-
direktorat dieser Regionen ist. Sobald des Wettbewerbers Wohnsitzland oder 
geographische Region sp�ter die Aufnahme in die IPSC beantragt, muss dieser 
Wettbewerber im Rahmen des Aufnahmeverfahrens Mitglied dieser Region sei-
nes Wohnsitzes werden.

6.5.2 Ein Teilnehmer und/oder Teammitglied darf immer nur diejenige IPSC Region vertreten, in der 
er seinen Wohnsitz hat, mit folgenden Ausnahmen:
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6.5.2.1 Im Hinblick auf Teilnehmer die in der einen Region wohnen, aber die Region, 
deren Staatsb�rgerschaft sie haben, vertreten wollen, k�nnen sie dies, wenn die 
beiden betroffenen Regionaldirektoren dies vor Beginn des Bewerbs schriftlich 
vereinbaren. 

6.5.2.2 Ein Teilnehmer, der unter die Bestimmungen von 6.5.1.1 f�llt, darf die Region, in 
der er Mitglied ist vertreten, sofern dazu die schriftliche Genehmigung des Regi-
onal Direktors vorliegt.

6.5.3 Bei Landes- oder Kontinentalmeisterschaften k�nnen nur Teilnehmer die die Regionalit�tsvor-
schriften nach Regel 6.5.1 erf�llen Landes- oder Kontinentalsieger der jeweiligen Division 
und/oder Kategorie werden. Werden jedoch die regionalen/kontinentalen Ergebnisse durch 
Leistungen von Teilnehmer aus anderen Regionen/Kontinenten beeinflusst, d�rfen die Ergeb-
nisse der Teilnehmer aus den anderen Regionen/Kontinenten jedoch nicht aus dem Bewerb-
gel�scht werden.

Beispiel:

Region 1 Meisterschaft in der Open Division 
100% Teilnehmer A, Region 2, (wird zum Matchsieger und Sieger der Division erkl�rt)
99% Teilnehmer B, Region 6, 
95% Teilnehmer C, Region 1, (wird zum Champion der Region 1 erkl�rt)

6.6 Teilnehmer- Zeitplan und Squadeinteilung

6.6.1 Teilnehmer d�rfen nur zu der ver�ffentlichten Startzeit und in der ver�ffentlichten Teilnehmer-
gruppe (Squad) f�r ihre Wertung im Wettbewerb teilnehmen. Ohne ausdr�ckliche Zustimmung 
des Match Directors darf ein Teilnehmer, der zum geplanten Starttermin und �datum an ei-
nem Parcours nicht anwesend ist, diesen Parcours nicht absolvieren. F�r den Fall, dass der 
Teilnehmer diese Zustimmung nicht erh�lt, wird der betreffende Parcours mit Null gewertet.

6.6.2 Nur Range Officer des Matches, Matchsponsoren und W�rdentr�ger die ordentliche Mitglieder 
ihrer jeweiligen IPSC Region sind und IPSC Offizielle (wie in Section 6.1 der IPSC Verfassung 
definiert) k�nnen nach vorheriger Zustimmung durch den Match Director innerhalb der 
Matchwertung an einem �Pre-Match� teilnehmen. Im �Pre-Match� erreichte Wertungen k�n-
nen, nach Entscheidung des Match Direktors, in die Overall Match Results aufgenommen 
werden, vorausgesetzt, die Termine des Pre-Match waren vorab im Rahmen des offiziellen 
Zeitplans ver�ffentlicht Teilnehmern des Hauptmatches darf es nicht verwehrt werden, das 
Pre-Match zu sehen.

6.6.2.1 Bei Bewerben mit Level IV oder h�her m�ssen alle Mitglieder einer National-
mannschaft der gleiche Region in der gleichen Squad am Hauptmatch teil neh-
men.

6.6.3 Ein Wettbewerb, Turnier oder eine Liga gelten als begonnen, am ersten Tag, an dem Teil-
nehmer, auch jene, die soeben erw�hnt wurden, f�r ihre Wertung schie�en und gelten als be-
endet, wenn die Ergebnisse durch den Match Director als endg�ltig erkl�rt wurden.

6.7 International Classification System (�ICS�)

6.7.1 Der IPSC Executiv Ausschuss darf geeignete Regeln und Ausf�hrungsvorschriften mit dem 
Zweck der Durchf�hrung und Verwaltung eines Internationalen Klassifizierungssystems erstel-
len und ver�ffentlichen. 

6.7.2 Ein Teilnehmer, der eine internationale Klassifizierung haben will, muss die zugelassenen und 
auf der IPSC Website verf�gbaren �bungen verwenden.
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SECTION 7 Range Management

7.1 Wettbewerbsfunktionäre

Die einzelnen Pflichten und Verantwortlichkeit der Offiziellen eines Bewerbe werden folgenderma�en be-
schrieben:

7.1.1 Range Officer (�RO�) � gibt die Range Kommandos, beaufsichtigt die Einhaltung der in der 
schriftlichen Parcoursbeschreibung vorgegebenen Anweisungen und �berwacht genau die Si-
cherheit jeder Aktion des Teilnehmers. Weiterhin nimmt er die Zeit, die Wertungspunkte und 
die Strafen f�r den Teilnehmer auf und �berwacht, dass diese Daten richtig auf das Wer-
tungsblatt des Teilnehmers �bertragen werden (untersteht dem Chief Range Officer und Ran-
ge Master).

7.1.2 Chief Range Officer (�CRO�) � ist auf seinem Parcours die oberste Autorit�t �ber alle Perso-
nen sowie �ber s�mtliche Aktivit�ten und �berwacht die gerechte und ausgewogene Anwen-
dung dieser Regeln (untersteht dem Range Master).

7.1.3 Stats Officer (�SO�) � hat die Gesamtverantwortung f�r das Einsammeln, Sortieren, Tabellie-
ren und Aufbewahren aller Wertungsbl�tter sowie f�r das Berechnen, Best�tigen und Ver�f-
fentlichen aller vorl�ufigen und definitiven Resultate und Auswertungen. Stellt sicher, dass 
unvollst�ndige oder unrichtige Wertungsbl�tter umgehend dem Range Master zur Kenntnis 
gebracht werden. (untersteht direkt dem Range Master).

7.1.4 Quartermaster (�QM�) � zust�ndig f�r Verteilung, Reparatur und Instandhaltung der gesamten 
Standausr�stung (z.B. Ziele, Abkleber, Aufbauten, Farbe, etc.), Range Officer Bed�rfnisse 
(z.B. Batterien, Tacker, Tackerklammern, Schreibbretter, etc.) und Range Officer Verpflegung 
(untersteht direkt dem Range Master).

7.1.5 Range Master � ist zust�ndig f�r alle Personen und Aktivit�ten auf dem Schie�stand ein-
schlie�lich der Sicherheit auf dem Schie�stand und der sicheren Parcours-Gestaltung sowie 
f�r die Anwendung und Befolgung aller IPSC Richtlinien und Regeln. Alle Disqualifikationen 
vom Bewerb sowie alle Einspruchsangelegenheiten m�ssen dem Range Master zur Kenntnis 
gebracht werden. Der Range Master wird gew�hnlich vom Match Director ernannt und arbei-
tet mit diesem zusammen. Bei IPSC-sanktionierten Level IV oder h�heren Matches unterliegt 
die Bestellung des Range Masters der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den IPSC 
Exekutiv Ausschuss. 

7.1.6 Match Director � ist zust�ndig f�r den gesamten Wettbewerb inklusive der gesamten Verwal-
tung, der Squadeinteilung, der Startplanung, des Parcoursaufbaus und der Koordination des 
Personals und der Verf�gbarkeit von Sanit�r- und Verpflegungseinrichtungen. Hinsichtlich der 
vorgenannten Angelegenheiten hat der Match Director das letzte Wort, ausgenommen hin-
sichtlich der Punkte in diesen Regeln, die dem Range Master vorbehalten sind. Der Match Di-
rector wird von der gastgebenden Organisation bestellt und arbeitet mit dem Range Master 
zusammen.

7.2 Verhalten von Wettbewerbsfunktionären

7.2.1 Der amtierende Range Master hat die Aufsicht �ber alle Wettbewerbsfunktion�re au�er dem 
Matchdirektor und ist entscheidungsbefugt hinsichtlich deren Verhalten und Disziplin.

7.2.2 Wird ein Wettbewerbsfunktion�r gema�regelt, muss der amtierende Range Master einen Be-
richt �ber den Vorfall und die Einzelheiten der Ma�regelung an den Regionaldirektor des 
Wettbewerbsfunktion�rs, den Regionaldirektor des gastgebenden Landes und den Pr�siden-
ten der International Range Officers Association (IROA) schicken.

7.2.3 Ein Wettbewerbsfunktion�r, der aufgrund eines Sicherheitsversto�es als Wettbewerbsteil-
nehmer disqualifiziert wurde, verliert nicht automatisch seine Berechtigung, als Wettbewerbs-
funktion�r in diesem Wettbewerb t�tig zu sein. Der Range Master trifft jegliche Entscheidun-
gen im Zusammenhang mit einer Teilnahme eines Funktion�rs.

7.3 Einsetzung der Funktionäre (Officials)
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7.3.1 Der Veranstalter eines Bewerbes muss vor Beginn des Bewerbes einen Match Direktor und 
einen Range Master benennen, damit diese die Aufgaben gemäß dieses Regelwerks wahr-
nehmen. Der benannte Range Master sollte der erfahrenste und qualifizierteste Range Officer 
sein (siehe auch Regel 7.1.5). Für Level I und Level II Bewerbe kann eine einzelne Person 
beide Funktionen wahrnehmen.

7.3.2 Verweise auf Match Offizielle (Range Master, Range Officer) in diesen Regeln meinen jene 
Personen, die vom Match Veranstalter eingesetzt wurden um spezifische Aufgaben offiziell 
wahr zu nehmen. Personen, die zwar Range Officer sind, aber am aktuellen Match nur als 
Schützen teilnehmen, haben keine Funktion oder Autorität als Range Officer für dieses Match. 
Solche Personen dürfen daher während der Teilnahme am Match keine Ausrüstung/Kleidung 
tragen, welche Range Officer Insignien trägt.
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SECTION 8 - Der Parcours (COF)

8.1 Bereit-Zust�nde ("ready conditions�) der Sportger�te

Der Bereit-Zustand eines Sportger�ts in einem Wettbewerb ist im Folgenden definiert. Unterl�sst es jedoch 
ein Wettbewerber, das Patronenlager vor Beginn der �bung zu laden, ob unabsichtlich oder nicht, darf der 
Range Officer nichts unternehmen, da der Teilnehmer stets selbst f�r das Laden des Sportger�ts zust�n-
dig ist.

8.1.1 Revolver: 

8.1.1.1 Single Action: Hammer komplett entspannt �ber einer leeren Kammer oder 
Hammer vorgespannt in der Sicherheitsraste �ber einer geladenen Kammer 
(Modelle mit �bertragungshebel ausgenommen);

8.1.1.2 Double Action: Hammer komplett entspannt und alle Kammern d�rfen geladen 
sein.

8.1.1.3 Untypische Revolver (z.B. solche die als Selbstlader arbeiten) sind in den fol-
genden Regeln behandelt und/oder werden durch sonstige Vorschriften des 
Range Master reglementiert (siehe auch Anhang D 5)

8.1.2 Selbstlade Pistolen: 

8.1.2.1 �Single Action� � Patronenlager geladen, Hammer gespannt und die au�enlie-
gende Sicherung eingelegt.

8.1.2.2 �Double Action� � Patronenlager geladen, Hammer komplett entspannt.

8.1.2.3 �Selective Action� � Patronenlager geladen, Hammer komplett abgeschlagen 
oder per Entspannhebel entspannt, oder Patronenlager geladen und Hammer 
gespannt aber mit eingelegter �u�eren Sicherung (siehe Anhang D). Sowohl f�r 
diese Regel als auch f�r die Regel 8.1.2.1 meint der Begriff �Sicherung�, den of-
fensichtlichen, an der Waffe au�en angebrachten Sicherungshebel (Daumensi-
cherung bei 1911-Typen). Bei Zweifelsf�llen ist der Range Master hier die ent-
scheidende Instanz.

8.1.2.4 Wenn eine Kurzwaffe eine Entspannvorrichtung hat, darf ausschlie�lich diese 
zum Entspannen verwendet werden; der Abzug darf nicht ber�hrt werden. Wenn 
eine Kurzwaffe keine Entspannvorrichtung hat, muss der Hammer vorsichtig und 
vollst�ndig abgelassen werden (nicht nur bis zu Fangrast oder einer �hnlichen 
Zwischenposition).

8.1.3 Einzelne �bungen k�nnen unterschiedliche Bereit-Zust�nde verlangen. Diese Anforderungen 
m�ssen in der schriftlichen Parcoursbeschreibung klar beschrieben sein. Wenn als Bereitzu-
stand eine Waffe mit leerem Patronenlager (oder Trommel) gefordert wird, so muss der Schlit-
ten der Waffe (oder die Trommel) vollst�ndig geschlossen sein und der Hammer muss voll-
st�ndig entspannt sein.

8.1.4 Au�er um mit Vorschriften einer Wertungsklasse �berein zu stimmen darf dem Teilnehmer 
nicht vorgeschrieben werden, wie viele Patronen in einem Sportger�t geladen werden d�rfen. 
Schriftliche Parcours Anweisungen d�rfen nur vorschreiben, wann das Sportger�t geladen 
werden darf, oder wann ein vorgeschriebenes Nachladen gefordert ist, sofern dies in Regel 
1.1.5.2 erlaubt ist. 

8.1.5 Hinsichtlich der in IPSC Bewerben verwendeten Sportger�te gelten folgende Festlegungen:

8.1.5.1 �Single Action� bedeutet, dass durch die Aktivierung des Abzuges eine einzige 
Aktion ausgel�st wird (Beispiel: der Hammers oder das Schlagst�ck f�llt)
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8.1.5.2 �Double Action� bedeutet, dass durch die Aktivierung des Abzugs mehr als nur 
eine T�tigkeit ausgel�st wird (Beispiel: der Hammer oder das Schlagst�ck wird 
gespannt und f�llt dann)

8.1.5.3 �Selective Action� bedeutet, dass das Sportger�t entweder im �Single Action�-
oder �Double Action�-Modus bedient werden kann.

8.2 Bereit-Position (�ready position�) des Teilnehmers

Dies bezeichnet den Zustand, in dem auf direkten Befehl des Range Officers:

8.2.1 Das Sportger�t gem�� der schriftlichen Parcoursbeschreibung vorbereitet wird und es sich in 
�bereinstimmung mit den Vorschriften der gemeldeten Wertungsklasse befindet.

8.2.2 Der Teilnehmer die in der schriftlichen Parcoursbeschreibung verlangte Startposition ein-
nimmt. Wenn nicht anders angeordnet, muss der Teilnehmer aufrecht stehen, das Gesicht in 
Hauptschussrichtung und die Arme in nat�rlicher Art und Weise seitlich herab h�ngend (siehe 
Anhang F 3). Ein Teilnehmer, der eine �bung beginnt oder absolviert, aber dabei eine unkor-
rekte Startposition inne hatte, muss vom Range Officer zu einem Neustart aufgefordert wer-
den.

8.2.3 Ein Parcours darf niemals vom Teilnehmer verlangen oder es ihm erlauben, ein Sportger�t 
oder Magazine/Speed Loader/Clips oder Munition zu ber�hren oder sie in der Hand zu halten, 
nachdem das Kommando �Achtung� gegeben wurde und bevor das Startsignal ert�nt (ausge-
nommen das unvermeidliche Ber�hren mit den Unterarmen).

8.2.4 Ein Parcours darf niemals vom Teilnehmer verlangen sein Sportger�t mit der schussschwa-
chen Hand aus dem Holster zu ziehen. 

8.2.5 Ein Parcours darf niemals vom Teilnehmer verlangen, sein Sportger�t im laufenden Parcours 
wieder zu holstern. Dem Teilnehmer ist dies jedoch erlaubt, vorausgesetzt es geschieht in si-
cherer Art und Weise und das Sportger�t ist entweder ungeladen oder in einem �Bereit-
Zustand� wie in Abschnitt 8.1 dargestellt. Verst��e hiergegen bewirken eine Disqualifikation
vom Match (sieh Regel 10.5.11).

8.3 Kommandos auf dem Schie�stand 

Die zul�ssigen Kommandos auf dem Schie�stand und ihre Abfolge lauten:

8.3.1 �Load and make ready� (�Laden und Bereitmachen�) oder �make ready�, (�Bereitma-
chen� bei �bungen mit ungeladener Waffe) � Dieser Befehl bezeichnet den Beginn eines 
�Parcours�. Unter der direkten Aufsicht des Range Officers wendet sich der Teilnehmer in 
Hauptschussrichtung oder in eine vom Range Officer als �sicher� bezeichnete Richtung, �ber-
pr�ft seinen Augen- und Geh�rschutzes und macht sein Sportger�t entsprechend der schriftli-
chen Parcoursbeschreibung fertig. Er nimmt dann die vorgeschriebene Bereit-Position ein. An 
diesem Punkt macht der Range Officer weiter.

8.3.1.1 Wurde das Kommando �Laden und Bereitmachen� (oder �Bereitmachen�) gege-
ben ist es dem Teilnehmer verboten, vor dem Startsignal die Startposition 
nochmals zu verlassen, ohne vorherige Erlaubnis und ohne direkte Beaufsichti-
gung durch den Range Officer. Verst��e hiergegen werden beim ersten Versto� 
mit einer Verwarnung geahndet und bedingen im Wiederholungsfall im gleichen 
Bewerb die Anwendung von Regel 10.6.1.

8.3.2 �Are you ready?� (�Bist du bereit?�) � Das Ausbleiben einer abschl�gigen Antwort seitens 
des Teilnehmers zeigt an, dass er die Anforderungen des Parcours richtig verstanden hat und 
er bereit ist, fortzufahren. Ist der Teilnehmer bei diesem Kommando nicht bereit, muss er �not 
ready!� (�nicht bereit!�) rufen. Sobald der Teilnehmer die geforderte Bereit-Position einge-
nommen hat, wird unterstellt, dass dies dem Range Officer die endg�ltige Startbereitschaft 
anzeigt.

8.3.3 �Standby� (�Achtung�) � Diesem Befehl folgt innerhalb einer (1) bis vier (4) Sekunden das 
Startsignal (siehe auch Regel 10.2.6)
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8.3.4 �Startsignal� � Das Signal, mit dem Parcours zu beginnen. Wenn ein Teilnehmer, aus wel-
chem Grund auch immer, nicht auf das Startsignal reagiert, wird sich der Range Officer davon 
�berzeugen, dass der Teilnehmer tats�chlich bereit ist, die �bung zu absolvieren und beginnt 
dann mit den Kommandos erneut bei �Are you ready� / �Bist Du bereit�. 

8.3.4.1 Im Fall, dass der Teilnehmer unabsichtlich vor dem Startsignal beginnt die 
�bung zu absolvieren (Fr�hstart), wird der Range Officer ihn schnellstens anhal-
ten und, sobald die �bung wieder vorbereitet ist, erneut starten lassen.

8.3.5 �Stop� � Jeder zust�ndige Range Officer auf dem Stand kann diesen Befehl zu jeder Zeit 
w�hrend des Parcours geben. Der Teilnehmer muss daraufhin sofort das Feuer einstellen, 
stehen bleiben und auf weitere Anweisungen des Range Officers warten.

8.3.5.1 Wenn ein Range Officer eine Standard �bung leitet und/oder wenn 2 oder mehr 
�bungen eine gemeinsame Schie�position nutzen, kann es notwendig sein, an-
dere Zwischenanweisungen nach den der ersten Teil�bung und vor Beginn der 
zweiten oder weiteren Teil�bung zu verwenden (z.B. �nachladen wenn n�tig und 
holstern�). In solchen F�llen m�ssen diese Zwischenanweisungen in der schrift-
lichen �bungsbeschreibung dargelegt und verlesen werden. 

8.3.6 �If you are finished, unload and show clear�  (�wenn du fertig bist, entladen und leer 
zeigen�) � wenn der Teilnehmer den Parcours beendet hat, muss er sein Sportger�t absen-
ken und dem Range Officer zur Kontrolle vorzeigen, die M�ndung in Hauptschussrichtung 
deutend, das Magazin/Speed Loader/Clips entfernt, den Schlitten fixiert oder offen gehalten 
und das Patronenlager leer. Revolver m�ssen mit leerem, ausgeschwenktem Zylinder gezeigt 
werden.

8.3.7 �If clear, hammer down, holster� ( �Falls leer, abschlagen, holstern� ) � Nachdem dieser 
Befehl gegeben wurde, darf der Teilnehmer nicht weiter schie�en (siehe Regel 10.6.1) W�h-
rend das Sportger�t sicher in Hauptschussrichtung zeigt, muss der Teilnehmer eine finale Si-
cherheits�berpr�fung durchf�hren wie folgt: 

8.3.7.1 Selbstlader � den Schlitten schlie�en und den Abzug bet�tigen (ohne den Ham-
mer oder Entspannhebel, falls vorhanden, zu ber�hren). 

8.3.7.2 Revolver � die leere Trommel einschwenken (ohne den Hammer, falls vorhanden 
zu ber�hren) 

8.3.7.3 Wenn das Sportger�t nachgewiesenerma�en leer war, muss es der Teilnehmer 
holstern. Sobald die H�nde des Teilnehmers das geholsterte Sportger�t los ge-
lassen haben, gilt der Parcours als beendet. 

8.3.7.4 Falls nicht nachweisen werden konnte, dass das Sportger�t leer war, wird der 
Range Officer den Befehl von Regel 8.3.6 wiederholen (siehe auch Regel 10.4.3).

8.3.8 �Range is clear� (�Stand ist sicher�) � Weder Teilnehmer noch Funktion�re d�rfen sich 
�ber die Feuerlinie oder von ihr weg begeben, oder die letzte Schiessposition verlassen, so-
lange der Range Officer diese Freigabe nicht gegeben hat. Sobald diese erfolgt ist, d�rfen 
sich Funktion�re und Teilnehmer nach vorne begeben und Treffer aufnehmen, kleben, Ziele 
aufstellen etc.

8.4 Laden, Nachladen oder entladen w�hrend einer �bung

8.4.1 W�hrend des Ladens, Nachladens oder Entladens in einem Parcours m�ssen die Finger des 
Teilnehmers deutlich au�erhalb des Abzugsb�gels sichtbar sein au�er wo dies ausdr�cklich 
erlaubt ist (siehe Regel 8.1.2.4 und 8.3.7.1) und es muss das Sportger�t dauernd in Richtung 
Geschossfang oder eine vom Range Officer als sicher bezeichnete Richtung zeigen (siehe 
Abschnitt 10.5). 
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8.5 Bewegung

8.5.1 Au�er wenn der Teilnehmer direkt ein Ziel anvisiert oder beschie�t, muss jeder Positions-
wechsel so stattfinden, dass der Abzugsfinger des Teilnehmers au�erhalb des Abzugsb�gels 
sichtbar ist; die Sicherung sollte eingelegt sein. Das Sportger�t muss in eine sichere Richtung 
zeigen. Ein �Positionswechsel� wird wie folgt definiert:

8.5.1.1 Mehr als ein Schritt in eine beliebige Richtung

8.5.1.2 Das Wechseln einer Anschlagsart (z.B. von stehend in kniend, von sitzend zu ste-
hend).

8.6 Unterstützung oder Behinderung

8.6.1 W�hrend eines Parcours darf dem Teilnehmer keinerlei Unterst�tzung zu Teil werden. Ein 
Range Officer hingegen darf, aus Sicherheitsgr�nden, jederzeit Warnungen an den Teilneh-
mer abgeben. Solcherlei Warnungen sind f�r einen Teilnehmer niemals Grund f�r ein Re-
Shoot.

8.6.1.1 F�r Teilnehmer, die auf einen Rollstuhl oder �hnliche Hilfsmittel angewiesen sind, 
k�nnen vom Range Master besondere Erlaubnisse hinsichtlich der Unterst�tzung 
in der Bewegung gegeben werden. Die Vorschriften nach Regel 10.2.11 k�nnen 
jedoch, nach Absprache mit dem Range Master, zum Tragen kommen.

8.6.2 Jede Person, die einen Teilnehmer w�hrend eines Parcours unterst�tzt oder st�rt (und auch 
der unterst�tzte Teilnehmer), kann nach Ermessen des verantwortlichen Range Officers auf 
diesem Parcours mit einem Ablauffehler bestraft werden und/oder unterliegen den Regeln 
nach Abschnitt 10.6.

8.6.3 Im Fall, dass im Ablauf des Parcours ein unbeabsichtigter K�rperkontakt zwischen Teilnehmer 
und Range Officer oder ein anderer �u�erer Einfluss, den Teilnehmer gest�rt hat, kann der 
Range Officer dem Teilnehmer ein Re-Shoot des Parcours anbieten. Der Teilnehmer muss 
das Angebot jedoch annehmen oder ablehnen, bevor er seine Zeit oder Treffer des ersten 
Durchgangs kennt. Falls der Teilnehmer jedoch w�hrend einer Behinderung einen Sicher-
heitsversto� begeht, haben die Bestimmungen der Section 10.3 Vorrang.

8.7 Sight Pictures (Visierbild prüfen) und Parcours Begehung

8.7.1 Wettbewerbern ist es stets verboten, mit einem geladenen Sportger�t vor dem Startsignal ein 
Zielbild (Sight Picture) auf zu nehmen. Verst��e dagegen werden mit einer Verwarnung f�r 
den Erstversto� und je einem Ablauffehler f�r jeden weiteren Versto� im Laufe desselben 
Wettbewerbs geahndet.

8.7.2 Wenn der Matchveranstalter das Sight Pictures vor dem Start Signal auch mit ungeladenem 
Sportger�t verbietet, muss der Teilnehmer in der schriftlichen Parcoursbeschreibung darauf 
hingewiesen werden. Verst��e dagegen werden mit einer Verwarnung f�r den Erstversto� 
und je einem Ablauffehler f�r jeden weiteren Versto� im Laufe desselben Wettbewerbs ge-
ahndet.

8.7.3 Wenn es dem Teilnehmer erlaubt ist, vor dem Startsignal Sight Picture zu nehmen, darf er 
dies nur auf ein einzelnes Ziel um festzustellen, ob sein Visier richtig eingestellt ist. Teilneh-
mer, die eine ganze Zielgruppe oder Schie�position erfassen (�berstreichen) erhalten einen 
Ablauffehler f�r jeden Versto�.

8.7.4 Teilnehmern ist es verboten, w�hrend der Stand�berpr�fung (walkthrough) au�er den eige-
nen H�nden irgendwelche Zielhilfen (z.B. ganze Teile oder Nachahmungen von Sportger�ten, 
einschlie�lich Zubeh�r davon) zu benutzen. Verst��e hiergegen werden mit einem Ablauffeh-
ler je Versto� bestraft (siehe auch Regel 10.5.1). 

8.7.5 Niemandem ist es erlaubt eine �bung zu betreten, ohne die vorherige Erlaubnis des f�r diese 
�bung zust�ndigen Range Officers oder des Range Masters. Verst��e dagegen werden mit 
einer Verwarnung f�r den Erstversto� geahndet, k�nnen aber bei einem weiteren Versto� 
nach Abschnitt 10.6 geahndet werden. 
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SECTION 9 - Wertung

9.1 Allgemeine Bestimmungen

9.1.1 Ann�herung an Ziele � W�hrend der Auswertung d�rfen sich Teilnehmer oder ihre Beauftrag-
ten ohne Einwilligung des Range Officers nicht mehr als einen Meter an Ziele ann�hern. Ver-
st��e hiergegen werden beim ersten Versto� mit einer Verwarnung geahndet; weiter Verst�-
�e im gleichen Bewerb k�nnen aber nach dem Daf�rhalten des Range Officers auch einen 
Ablauffehler je Versto� bewirken.

9.1.2 Ber�hren von Zielen � W�hrend der Auswertung d�rfen Teilnehmer oder ihre Beauftragten 
ohne Einwilligung des Range Officers Ziele weder ber�hren, Schussl�cher pr�fen, noch an-
derweitig auf diese einwirken. Sollte ein Range Officer annehmen, ein Teilnehmer oder des-
sen Vertrauter habe die Trefferaufnahme durch eine solche Einwirkung beeinflusst oder be-
eintr�chtigt, kann der Range Officer:

9.1.2.1 bei einem Wertungs-Ziel dieses als trefferlos werten,

9.1.2.2 bei einem Strafziel Punkte-Abz�ge verf�gen

9.1.3 Vorzeitig abgeklebte Ziele � Wird eine Scheibe zu fr�h abgeklebt und kann dadurch das Tref-
ferergebnis nicht mehr bestimmt werden, muss der Range Officer f�r den Teilnehmer einen 
Re-Shoot anordnen. 

9.1.4 Nicht abgeklebte Ziele � Falls ein oder mehrere Ziel(e) nach Beendigung des Parcours durch 
einen vorhergehenden Teilnehmer f�r den n�chstfolgenden Teilnehmer unvollst�ndig abge-
klebt oder aufgestellt worden ist, muss der Range Officer entscheiden, ob eine korrekte Tref-
ferermittlung f�r den aktuellen Teilnehmer erfolgen kann oder nicht. Wenn zus�tzliche Wer-
tungstreffer oder strittige Straftreffer vorhanden sind und es f�r den Range Officer nicht ein-
deutig nachvollziehbar ist, wem diese Treffer zuzuordnen sind, muss der Teilnehmer zu einem 
Re-Shoot aufgefordert werden.

9.1.4.1 Wenn die Abkleber auf einem bereits korrekt abgeklebten Ziel durch Witte-
rungseinfl�sse oder durch den M�ndungsgasdruck von dem Ziel abfallen und es 
ist f�r den Range Officer nicht nachvollziehbar, welche Treffer von dem aktuel-
len Teilnehmer stammen, muss er den Teilnehmer zu einem Neustart auffor-
dern.

9.1.5 Undurchdringlich � Die Wertungszone aller IPSC Ziele und Strafziele gilt als undurchdringlich. 
Wenn jedoch:

9.1.5.1 Ein Geschoss mit dem gesamten Geschossdurchmesser innerhalb der Wer-
tungszone eines Papierziels getroffen hat, dahinter aber noch weitere Wer-
tungszonen anderer Papierziele trifft, z�hlen auf diesen weder Wertungs- noch 
Strafpunkte. 

9.1.5.2 Ein Geschoss mit dem gesamten Geschossdurchmesser innerhalb der Wer-
tungszone eines Papierziels getroffen hat, dahinter aber noch ein Stahlziel trifft 
oder umwirft, wird dies als Fehler der Standausr�stung gewertet und der Teil-
nehmer muss, nachdem der Parcours wieder aufgestellt worden ist, zu einem 
Re-Shoot antreten. 

9.1.5.3 Ein Geschoss die Wertungszone eines Papierziels mit weniger als dem gesam-
ten Geschossdurchmesser innerhalb der Wertungszone getroffen hat, dahinter 
aber noch weitere Wertungszonen anderer Papierziele trifft, z�hlen auf diesen 
Zielen jegliche Wertungs- und Strafpunkte.

9.1.5.4 Ein Geschoss die Wertungszone eines Papierziels oder ein Stahlziel teilweise 
trifft und dahinter weitere Stahlziele umwirft (oder in der Wertungszone trifft), 
wird das gefallene (oder getroffene) Stahlziel als Treffer oder Strafe gewertet, je 
nach Ziel. 
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9.1.6 Au�er wenn sie in der schriftlichen Parcoursbeschreibung ausdr�cklich als Soft Cover (siehe 
Regel 4.1.4.2) vermerkt sind, gelten alle Aufbauten, Sichtschirme und andere Hindernisse als 
�Hard Cover�. Wenn:

9.1.6.1 Ein Geschoss komplett im Hard Cover trifft und dahinter ein Wertungsziel oder 
eine Strafscheibe trifft, wird der Schuss nicht gewertet. Wenn nicht festgestellt 
werden kann, welche(r) Treffer auf einer Papier-Wertungsscheibe oder einer 
Strafscheibe das Ergebnis eines Schusses durch ein Hard Cover ist, wird die 
Wertungsscheibe oder Strafscheibe unter Abzug der entsprechenden Menge 
der h�chsten Wertungstreffer gewertet 

9.1.6.2 Ein Geschoss komplett im Hard Cover trifft und dahinter ein Stahlziel trifft oder 
umwirft, wir dies als Fehler der Standausr�stung gewertet (siehe 4.6) und der 
Teilnehmer erh�lt einen Re-Shoot, nachdem der Stand wieder hergerichtet wur-
de. 

9.1.6.3 Ein Geschoss nur teilweise im Hard Cover trifft und dahinter ein Wertungsziel 
oder eine Strafscheibe trifft, wird der Schuss normal gewertet.

9.1.6.4 Ein Geschoss nur teilweise im Hard Cover trifft und dahinter ein Stahlziel trifft 
oder umwirft, wir der Treffer auf den Stahlziel als Treffer oder Strafe gewertet, je 
nach Art des Ziels. 

9.1.7 St�nder f�r Papierziele sind weder Hard- noch Softcover. Geschosse die durch die St�nder 
gehen und ein Papier- oder Metallziel treffen z�hlen f�r die Wertung oder als Straftreffer, was 
auch immer der Fall ist.

9.2 Wertungsmethoden

9.2.1 Die schriftliche Parcoursbeschreibung jeder �bung muss eine der nachfolgenden Wertungs-
methoden vorgeben:

9.2.2 �Comstock� � unbegrenzte Zeit, gestoppt durch den letzen Schuss, unbegrenzte Anzahl von 
Sch�ssen, eine vorgegebene Anzahl von Treffern je Scheibe, die gewertet werden k�nnen.

9.2.2.1 Das Resultat eines Teilnehmers berechnet sich durch Addieren des h�chsten 
Werts der geforderten Treffer abz�glich aller Strafpunkte dividiert durch die vom 
Teilnehmer f�r die Absolvierung dieses Parcours tats�chlich ben�tigte Zeit (auf 
2 Stellen nach dem Komma), was f�r jeden Teilnehmer einen Treffer-Faktor 
(engl. �hit factor�) ergibt. Das Endergebnis dieser �bung weist dem Teilnehmer 
mit dem h�chsten Treffer-Faktor das Maximum der m�glichen Parcourspunkte 
zu und alle anderen Teilnehmer werden im Verh�ltnis zu diesem Resultat ein-
gestuft.

9.2.3 �Virginia Count� � unbegrenzte Zeit, gestoppt durch den letzen Schuss, begrenzte Anzahl von 
Sch�ssen, eine vorgegebene Anzahl von Treffern je Scheibe die f�r die Wertung z�hlen.

9.2.3.1 Das Resultat eines Teilnehmers berechnet sich durch Addieren des h�chsten 
Werts der geforderten Treffer abz�glich aller Strafpunkte dividiert durch die vom 
Teilnehmer f�r die Absolvierung dieses Parcours tats�chlich ben�tigte Zeit (auf 
2 Stellen nach dem Komma), was f�r jeden Teilnehmer einen Treffer-Faktor 
(engl. �hit factor�) ergibt. Das Endergebnis dieser �bung weist dem Teilnehmer 
mit dem h�chsten Treffer-Faktor das Maximum der m�glichen Parcourspunkte 
zu und alle anderen Teilnehmer werden im Verh�ltnis zu diesem Resultat ein-
gestuft.

9.2.3.2 Virginia Count darf ausschlie�lich Papierziele verwenden und es darf nur bei 
Standard�bungen, Klassifizierungs�bungen und Short Courses verwendet wer-
den.

9.2.3.3 Virginia Count darf nicht bei Meisterschaften mit Level IV oder h�her verwendet 
werden ausgenommen bei Standard�bungen (siehe Regel 6.1.2)
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9.2.4 �Fest Zeit� (fixed Time) � begrenzte Zeit und eine begrenze Anzahl von Sch�ssen sowie eine 
vorgegebene Gesamtanzahl von Treffern die gewertet werden 

9.2.4.1 Das Resultat eines Teilnehmers berechnet sich durch Addieren des h�chsten 
Werts der geforderten Treffer abz�glich aller Strafpunkte. Das Endergebnis wird 
nicht errechnet, die Reihenfolge der Teilnehmer ergibt sich aus dem Wert der 
erzielten Punkte. 

9.2.4.2 Fixed Time darf ausschlie�lich Papierziele verwenden und es sollen, wo immer 
m�glich, verschwindende Ziele sein. 

9.2.4.3 Fixed Time darf ausschlie�lich bei Standard�bungen, Klassifizierungs�bungen 
und Short Courses verwendet werden.

9.2.4.4 Fixed Time darf nicht bei Meisterschaften mit Level IV oder h�her verwendet 
werden ausgenommen bei Standard�bungen (siehe Regel 6.1.2)

9.2.4.5 Fixed Time �bungen enthalten keine Strafen f�r Fehlsch�sse oder f�r das 
Nichtbeschie�en von Zielen.

9.2.5 Die Ergebnislisten der einzelnen �bungen m�ssen die Teilnehmer in den jeweiligen Wett-
kampfklassen in absteigender Reihenfolge ihrer erreichten (�bungspunktzahl) Stagepoints, 
gerechnet auf 4 Nachkommastellen, darstellen.

9.2.6 Die Ergebnislisten des Wettkampfs m�ssen die Teilnehmer in den jeweiligen Wettkampfklas-
sen in absteigender Reihenfolge ihrer erreichten (Wettkampfpunktzahl) Matchpoints, gerech-
net auf 4 Nachkommastellen, darstellen.

9.3 Wertungsgleichstand

9.3.1 Wenn nach Meinung des Match Direktors ein Wertungsgleichstand aufgehoben werden muss, 
m�ssen die betroffenen Teilnehmer einen oder mehrere Parcours die von Matchdirektor aus-
gesucht werden schie�en, bis der Gleichstand beseitigt ist. Die Ergebnisse der �Tiebreaker�-
�bungen werden nur genutzt um den Wertungsgleichstand zu beseitigen; sie gehen nicht in 
das Matchresultat ein. Ein Gleichstand darf nicht durch Los entschieden werden. 

9.4 Wertungs- und Strafpunkte

9.4.1 Treffer auf IPSC-Zielen und Strafscheiben m�ssen in �bereinstimmung mit den durch die 
IPSC Generalversammlung verabschiedeten Werten gewertet werden. (Siehe Anhang B und 
C und unten).

9.4.2 Alle im Wertungsbereich eines Papier-Strafziels sichtbaren Treffer werden mit minus 10 Punk-
ten, bestraft, aber nur bis zu maximal 2 Treffern pro Strafziel.

9.4.3 Alle im Wertungsbereich eines Stahl-Strafziels sichtbaren Treffer werden mit minus 10 Punk-
ten, bestraft werden, aber nur bis zu maximal 2 Treffern pro Strafziel, unabh�ngig davon, ob 
das Ziel fallen soll oder nicht (siehe Regel 4.3.1.7 und 4.3.1.8).

9.4.4 Alle fehlenden Treffer werden mit minus 10 Punkten, bestraft, au�er bei verschwindenden 
Zielen (siehe Regel 9.2.4.5 und 9.9.2).

9.4.5 In einer �bung mit Virginia oder Festzeit-Wertung gilt:

9.4.5.1 Zuviel abgegebene Sch�sse (mehr als die angegebene Anzahl) ergeben einen 
Ablauffehler f�r jeden zuviel abgegebnen Schuss und nur die besten der korrek-
ten Anzahl Treffer werden gewertet.

9.4.5.2 �berz�hlige Treffer (mehr Treffer in der Wertungszone eines Papierziels als die 
angegebene Anzahl) ergeben jeweils einen Ablauffehler. Treffer auf Hardcover 
oder auf Strafscheiben stellen keine �berz�hligen Treffer dar.

9.4.5.3 Wenn mehr als die geforderten Treffer auf einem oder mehreren Zielen sichtbar 
sind, aber der Teilnehmer nicht mehr als die geforderte Schu�anzahl abgege-
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ben hat, wird keine Strafe f�r Extratreffer verh�ngt. Wenn nicht sicher gestellt ist, 
welche Treffer vom aktuellen Teilnehmer stammen, muss dieser die �bung noch 
mal schie�en. 

9.4.6 In einer Festzeit�bung gilt:

9.4.6.1 �berzeitsch�sse sind Sch�sse, die nach dem Stopsignal abgegeben werden. 
Diese Sch�sse z�hlen nicht f�r die Wertung. 

9.4.6.2 Wenn unbewegliche Papierziele verwendet werden, wird unterstellt, dass die 
�berzeitsch�sse die besten Treffer erzielt haben und es wird somit von den bes-
ten Treffen die Anzahl der �berzeitsch�sse nicht gewertet. Beispiel: in einer
�bung mit 1 A, 6 C und 1 D werden, wenn 2 �berzeitsch�sse abgegeben wur-
den, die h�chsten Treffer (1 A, 1C) nicht gewertet und das Ergebnis lautet somit 
5 C und 1 D f�r diese �bung.

9.4.6.3 Wenn unbewegliche Strafscheiben verwendet werden, wird unterstellt, dass alle 
Treffer auf diesen Strafscheiben innerhalb der korrekten Zeit abgegeben wurden 
und es z�hlen somit alle Treffer f�r die Wertung, nach Regel 9.4.2.

9.5 Wertungsweisen

9.5.1 Solange in der schriftlichen Parcoursbeschreibung nicht anders aufgef�hrt, m�ssen alle Pa-
pierziele mit mindestens einem Schuss beschossen werden und die beiden besten Treffer 
werden gewertet. Metallwertungsziele m�ssen mit mindestens einem Schuss beschossen 
werden und m�ssen umgefallen sein, damit sie gewertet werden.

9.5.2 Wenn das Schussloch auf einem Wertungsziel die Wertungslinie zwischen zwei Wertungszo-
nen ber�hrt oder die Wertungslinie zwischen einem Nicht-Wertungs-Bereich und einem Wer-
tungsbereich oder falls er mehrere Wertungszonen ber�hrt, wird die h�here Wertungszone 
gewertet.

9.5.3 Wenn das Schussloch sowohl die Wertungslinie auf einem Wertungsziel als auch auf einem 
Strafziel ber�hrt, erh�lt der Teilnehmer sowohl die Wertung als auch die Strafe.

9.5.4 Radiale Risse, die �ber den Geschossdurchmesser eines Treffers hinausreichen, ergeben 
weder Wertungs- noch Strafpunkte.

9.5.4.1 Erweiterte Schussl�cher in Papierzielen, die �ber den Gescho�durchmesser 
des Teilnehmers hinaus gehen, z�hlen weder f�r die Wertung noch als Strafe, 
wenn kein sichtbarer Beweis vorliegt (Bleirand, Streifen, �Krone� etc.) der die 
Unterstellung, dass das Loch durch einen Splitter oder Abpraller verursacht 
wurde ausschlie�t.

9.5.5 Die Mindestpunkanzahl f�r einen Parcours ist null (0)

9.5.6 Ein Teilnehmer, der nicht alle Wertungsziele in einer �bung mit zumindest einem Schuss in 
die Frontseite des Ziels beschie�t, erh�lt einen Ablauffehler je Wertungsziel f�r �Nichtbe-
schie�en� sowie die jeweiligen Strafen f�r die fehlenden Treffer (siehe Regel 10.2.7).

9.5.7 Treffer, in der Wertungszone eines Papierzieles oder einer Strafscheibe, als Ergebnis eines 
Schusses durch die R�ckseite des Papierziels und/oder Treffer, die kein klares Schu�loch 
durch die Vorderseite des Papierziels oder der Strafscheibe erzeugen z�hlen weder f�r die 
Wertung noch als Strafe, was auch immer der Fall sei.

9.6 Wertungsüberprüfung und Einwände

9.6.1 Sobald der Range Officer �Range is clear� gegeben hat, wird dem Teilnehmer oder seinem 
Beauftragten erlaubt, zur Treffer�berpr�fung den f�r die Trefferaufnahme verantwortlichen 
Funktion�r zu begleiten.

9.6.2 Der f�r einen Parcours verantwortliche Funktion�r kann bestimmen, dass die Trefferaufnahme 
bereits beginnen kann, w�hrend der Teilnehmer noch den Parcours absolviert. In solchen F�l-
len muss einer Vertrauensperson des Teilnehmers erlaubt werden, zur Treffer�berpr�fung 
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den für die Trefferaufnahme verantwortlichen Funktionär zu begleiten. Teilnehmer müssen 
während der Parcourserläuterung auf ein solches Vorgehen aufmerksam gemacht werden.

9.6.3 Ein Teilnehmer oder eine Vertrauensperson, der/die die Trefferüberprüfung jedes Ziels nicht 
durchführt, darf später für das Resultat weder einen Einwand anmelden noch Einspruch erhe-
ben. 

9.6.4 Jeder Einwand bezüglich eines Resultats oder Wertungsstrafe muss durch den Teilnehmer 
oder dessen Vertrauensperson beim verantwortlichen Range Officer angemeldet werden be-
vor das jeweilige Ziel gestrichen oder abgeklebt wird; geschieht dies nicht, wird kein Ein-
spruch zugelassen.

9.6.5 Im Falle, dass der Range Officer das ursprüngliche Resultat oder die Strafe aufrechterhält und 
der Teilnehmer nicht einverstanden ist, kann er den Chief Range Officer hinzuziehen und 
dann beim Range Master eine Entscheidung verlangen.

9.6.6 Diese Entscheidung des Range Masters hinsichtlich der Auswertung von Zielen oder Straf-
scheiben ist endgültig. In Bezug auf derartige Wertungsentscheide sind keine weiteren Ein-
sprüche oder Proteste mehr zulässig.

9.6.7 Während der Behandlung eines Wertungseinspruchs darf das/die fragliche(n) Ziel(e) solange 
weder abgeklebt oder anderweitig verändert werden, bis der Disput beendet ist. Der Range 
Officer darf eine fragliche Papierscheibe zum Zwecke einer weiteren Untersuchung von der 
Übung entfernen, um Verzögerungen im Wettbewerb zu vermeiden. Sowohl der Range Of-
ficer als auch der Teilnehmer muss dazu das Ziel unterschreiben und den umstrittenen Treffer 
genau markieren.

9.6.8 Auswertungsfolien (Scoring Overlays), wie vom Range Master zugelassen, dürfen als einzi-
ges Mittel benutzt werden um die zutreffende Wertungszone für Treffer auf Papierzielen he-
rauszufinden. 

9.7 Wertungsblätter (Score Sheets)

9.7.1 Bevor der Range Officer ein Wertungsblatt eines Teilnehmers unterzeichnet, muss er sich 
vergewissern, dass alle Informationen (einschließlich aller erhaltenen Verwarnungen) einge-
tragen worden sind. Nachdem der Range Officer das Wertungsblatt unterzeichnet hat, unter-
schreibt auch der Teilnehmer an der dafür vorgesehenen Stelle. Elektronische Unterschriften 
sind akzeptabel, sofern vom Regional Direktorat zugelassen. Eintragungen von Resultaten 
oder Strafen sollten in arabische Ziffern erfolgen. Die vom Teilnehmer für die Absolvierung der 
Übung benötigte Zeit muss an der entsprechenden Stelle auf zwei Nachkommastellen genau 
eingetragen werden. 

9.7.2 Sollten Korrekturen an einem Wertungsblatt notwendig sein, müssen diese gut leserlich so-
wohl auf dem Original sowie auf allen entsprechenden Kopien angebracht werden. Der Teil-
nehmer und der Range Officer sollten jegliche Korrekturen abzeichnen.

9.7.3 Sollte sich ein Teilnehmer aus irgendeinem Grund weigern, ein Wertungsblatt zu unterschrei-
ben oder abzuzeichnen, muss die Angelegenheit dem Range Master übergeben werden. 
Wenn der Range Master überzeugt ist, dass der Parcours korrekt durchgeführt und gewertet 
worden ist, wird das Wertungsblatt wie üblich zur Eingabe in die Wettbewerbsresultate weiter-
geleitet.

9.7.4 Ein Wertungsblatt, das sowohl vom Teilnehmer wie vom Range Officer unterzeichnet worden 
ist, gilt als abschließender Beweis, dass ein Parcours beendet worden ist und dass die Zeit, 
das vom Teilnehmer erzielte Resultat und anfallende Strafpunkte richtig und unumstritten 
sind. Das unterzeichnete Wertungsblatt wird als endgültiges Dokument betrachtet und darf, 
außer im gegenseitigen Einverständnis von Teilnehmer und Range Officer nur durch einen 
Schiedsgerichtsentscheid oder zum Korrigieren von arithmetischen Fehlern oder zum Hinzu-
fügen von Ablaufstrafen gemäß Regel 8.6.2 verändert werden. 

9.7.5 Sollten sich auf einem Wertungsblatt zu wenig oder zu viele Einträge finden oder die Zeit nicht 
eingetragen worden sein, muss der Teilnehmer zu einem Re-Shoot aufgefordert werden.

9.7.6 Sollte ein Re-Shoot aus irgendeinem Grund nicht möglich oder zulässig sein, muss folgendes 
Vorgehen gewählt werden:
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9.7.6.1 Fehlt die Zeit, erh�lt der Teilnehmer f�r diese Pr�fung eine Nullwertung (null 
Punkte). 

9.7.6.2 Stehen auf dem Wertungsblatt zu wenig Treffer oder Fehltreffer, werden die auf 
dem Wertungsblatt vorhandenen Informationen als vollst�ndig und abschlie�end 
betrachtet.

9.7.6.3 Stehen auf dem Wertungsblatt zu viele Treffer oder Fehltreffer, werden die Tref-
fer mit dem h�chsten Wert ber�cksichtigt.

9.7.6.4 Die Summe der Ablauffehler auf einem Wertungsblatt wird als richtig und end-
g�ltig unterstellt, au�er wenn die Regel 8.6.2 zur Anwendung kommt.

9.7.6.5 Wenn die Identit�t des Teilnehmers fehlt (Name, Nummer) muss das Wertungs-
blatt an den Range Master weiter geleitet werden, der geeignete Schritte unter-
nimmt, die Situation zu kl�ren.

9.7.7 Im Fall, dass das original Wertungsblatt verloren ging oder nicht auffindbar ist, kann nach Ent-
scheidung des Range Masters die Kopie des Teilnehmers oder ein schriftlicher oder elektroni-
scher Ergebnisnachweis anerkannt werden. Wenn die Kopie des Teilnehmers oder ein schrift-
licher oder elektronischer Ergebnisnachweis dem Range Master ungen�gend erscheint, muss 
der Teilnehmer zu einem Neustart aufgefordert werden. Wenn dem Range Master der Neu-
start nicht m�glich erscheint, wird die �bung f�r den Teilnehmer mit einer Zeit von 0 Sekun-
den und einem Ergebnis von 0 Punkten gewertet. 

9.8 Verantwortung für Trefferaufnahme

9.8.1 Jeder Teilnehmer ist f�r das Aufzeichnen seiner Resultate selbst verantwortlich, um sp�ter die 
vom Stats Officer ver�ffentlichten Listen �berpr�fen zu k�nnen. 

9.8.2 Nachdem alle Teilnehmer den Wettbewerb beendet haben, m�ssen die vorl�ufigen Ergebnis-
se der einzelnen �bungen vom Stats Officer an einem auff�lligen Ort auf der Range aufge-
h�ngt werden, damit die Teilnehmer diese �berpr�fen k�nnen.

9.8.3 Entdeckt ein Teilnehmer am Ende des Wettkampfs in den provisorischen Resultaten einen 
Fehler, muss er, nicht sp�ter als 1 Stunde nach Ver�ffentlichung der Resultate, einen Protest 
an den Stats Officer verfassen. Wird der Protest nicht innerhalb dieser Zeitspanne eingereicht, 
wird der Protest abgelehnt und es gelten die ver�ffentlichten Resultate.

9.8.4 Teilnehmer, denen ein anderer als der allgemein f�r das Match g�ltige Zeitplan vom Range 
Master genehmigt wurde (z. B. 1 Tag schie�en bei einem 3 Tages Match) sind gehalten, ihre 
Ergebnisse in Absprache mit dem Range Master gem�� ihrem spezifischen Zeitplan zu �ber-
pr�fen (z. B. per Internet). Tun sie dies nicht, werden keine Einspr�che gegen die Wertungen 
anerkannt. Der jeweilige Ablauf muss in der Match Ausschreibung bekannt gemacht werden 
und vor Beginn des Matches an einem auff�lligen Ort auf der Range ausgeh�ngt sein (siehe 
auch Regel 6.6)

9.9 Trefferaufnahme auf beweglichen Zielen 

Bewegliche Ziele werden wie folgt gewertet:

9.9.1 Bewegliche Ziele, die zumindest einen Teil der h�chsten Wertungszone zeigen (vor oder nach 
der ersten Aktivierung) oder die sich st�ndig zeigen und wieder verschwinden f�r die Dauer 
der Aktivit�t des Teilnehmers auf dem COF, bedingen immer Ablauffehler f�r �Nichtbeschie-
�en� und Strafen f�r fehlende Treffer, au�er wenn die Regel 9.2.4.5 anzuwenden ist.

9.9.2 Bewegliche Ziele, die mit den obigen Kriterien nicht �bereinstimmen, erhalten keine Strafen 
f�r �Nichtbeschie�en� oder fehlende Treffer au�er wenn der Teilnehmer es vers�umt den Me-
chanismus zur Aktivierung zu bet�tigen.

9.9.3 F�r station�re Ziele die teilweise oder vollst�ndig durch bewegliche Strafscheiben oder be-
wegliche Sichtblenden verdeckt werden, gelten hinsichtlich des Nichtbeschiessens oder der 
fehlenden Treffer die gleichen Kriterien wie oben.
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9.10 Offizielle Zeitnahme

9.10.1 Ausschlie�lich das durch den Range Officer betriebene Zeitmessger�t darf f�r die Festhaltung 
der offiziellen Zeit des Teilnehmers auf einem Parcours verwendet werden. Ist nach Meinung 
des Range Officers ein Zeitmessger�t fehlerhaft, muss f�r den Teilnehmer, dessen Durch-
gang nicht mit einer genauen Zeit gemessen werden konnte, ein Re-Shoot angeordnet wer-
den

9.10.2 Falls, nach Meinung einer Einspruchskommission, die vom Teilnehmer f�r einen Parcours 
ben�tigte Zeit unrealistisch ist, muss f�r den Teilnehmer ein Re-Shoot angeordnet werden 
(siehe Regel 9.7.4)

9.10.3 Ein Teilnehmer, der auf ein Startsignal reagiert, aber, aus welchem Grund auch immer, seinen 
Ablauf dann nicht fortsetzt und somit keine Zeit auf dem offiziellen Zeitmessger�t erfasst wird, 
erh�lt f�r diese �bung als Zeit �0� und als Punkte �0�.

9.11 Auswerteprogramme

9.11.1 Die von der IPSC genehmigten Auswerteprogramme sind das Match Scoring System (MSS) 
und das Windows� Match Scoring System (WinMSS). Kein anderes Auswertungsprogramm 
darf bei IPSC-sanktionierten Matches ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch den Regio-
nal Director der gastgebenden Region eingesetzt werden. Im Fall von MSS und WinMSS ist 
jeweils die neueste Version, die auf der IPSC Website vorhanden ist, zu verwenden.
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SECTION 10 : Strafen

10.1 Ablauffehler . Generelle Regeln

10.1.1 Ablauffehler werden bei Nichtbeachtung der in der schriftlichen Parcoursinformation vorgege-
benen Abl�ufe gegen den Teilnehmer verh�ngt. Der Range Officer, der eine solche Ablauf-
strafe verh�ngt, muss die Anzahl der Fehler und den Grund ihrer Verh�ngung bestimmen. 
Diese Information sollte deutlich auf dem Wertungsblatt (Score Sheet) vermerkt werden.

10.1.2 Ablauffehler werden jeweils mit minus 10 Punkten gewertet.

10.1.3 Ein Teilnehmer, der die Anwendbarkeit oder die Anzahl von Ablauffehlern bezweifelt, kann 
gegen die Entscheidung beim Chief Range Officer und/oder beim Range Master Einspruch 
einlegen. Wird der Disput nicht geregelt, kann der Teilnehmer seinen Einspruch dem Kampf-
gericht zuleiten.

10.1.4 Ablauffehler k�nnen nicht durch eine sp�tere Aktion ausgeglichen werden Ein Teilnehmer der 
z. B. auf ein Ziel schie�t, w�hrend er eine Abstandslinie �bertritt, erh�lt seine entsprechende 
Strafe, auch wenn er das Ziel danach nochmals ohne die Linie zu �bertreten beschie�t 

10.2 Ablauffehler � Besondere Beispiele

10.2.1 Wenn ein Teilnehmer mit irgendeinem K�rperteil den Boden jenseits einer Fault Line ber�hrt 
und w�hrend des Regelversto�es Sch�sse abgibt, erh�lt er einen (1) Ablauffehler f�r jeden 
Versto�. Ist der Range Officer aber der �berzeugung, dass der Teilnehmer sich durch das 
�bertreten einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verschafft hat, erh�lt der Teilnehmer einen 
(1) Ablauffehler pro abgegebenen Schuss, anstatt des einzelnen Ablauffehlers. Es wird keine 
Strafe verh�ngt, wenn der Teilnehmer w�hrend des �bertretens der Linie keinen Schuss ab-
gibt.

10.2.2 Wenn ein Teilnehmer sich nicht an eine in der schriftlichen Parcoursbeschreibung (Stage 
Briefing) spezifizierte Vorgabe h�lt, erh�lt er einen (1) Ablauffehler f�r jeden solchen Fall. Ist 
der Range Officer aber der �berzeugung, dass der Teilnehmer sich dadurch einen wesentli-
chen Wettbewerbsvorteil verschafft hat, erh�lt der Teilnehmer einen Ablauffehler pro Schuss-
abgabe, anstatt des einzelnen Ablauffehlers (zB: Abfeuern mehrerer Sch�sse aus einer nicht 
erlauben Position).

10.2.3 Wenn, wie in den obigen F�llen, mehrere Ablauffehler verh�ngt werden, d�rfen diese die ma-
ximale Anzahl an Wertungstreffern, die der Teilnehmer erreichen kann, nicht �berschreiten. 
Beispielsweise erh�lt ein Teilnehmer, der eine Fault Line an einer Stelle �bertritt, an der vier 
(4) Metallziele sichtbar sind und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangt, erh�lt solange er 
�bertritt pro abgegebenem Schuss einen Ablauffehler, jedoch insgesamt h�chstens vier (4) 
Ablauffehler unabh�ngig von der Anzahl der dort abgegeben Sch�sse.

10.2.4 Ein Teilnehmer, der einen vorgeschriebenen Magazinwechsel nicht ausf�hrt, erh�lt einen (1) 
Ablauffehler pro Schuss, den er nach dem Punkt abgibt, an dem der Magazinwechsel gefor-
dert war, bis ein Magazinwechsel durchgef�hrt wurde.

10.2.5 Wenn ein Teilnehmer in einem Cooper-Tunnel ein (1) oder mehrere Teile des Dachmaterials 
verschiebt, so dass diese herunterfallen, bekommt er einen Ablauffehler f�r jedes herunterfal-
lende Teil angerechnet. Wenn dagegen Dachmaterial nur deshalb f�llt, weil einer der vertika-
len Tr�ger ber�hrt wurde, oder wenn Material als Ursache von M�ndungsdruck oder R�ck-
schlag herunterf�llt, hat das keine Strafe zur Folge.

10.2.6 Im Falle von Creeping (Ann�herung der H�nde zum Sportger�t, zum Magazin oder zum 
Speed Loader/Clips) oder dem Einnehmen einer vorteilhafteren Stellung, K�rperhaltung oder 
Standposition nach dem �Standby�-Kommando und vor dem Startsignal, wird der Teilnehmer 
mit einem Ablauffehler bestraft. Kann der Range Officer den Teilnehmer rechtzeitig anhalten, 
wird beim ersten Mal eine Warnung ausgesprochen und der Teilnehmer wird erneut gestartet. 

10.2.7 Wenn der Teilnehmer jedes Ziel nicht mit mindestens einem Schuss belegt, erh�lt er einen 
Ablauffehler f�r jedes nichtbeschossene Ziel sowie die entsprechende Anzahl an Fehlsch�s-
sen (Misses), au�er in F�llen, wo Regel 9.2.4.5 und 9.9.2 anwendbar ist.
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10.2.8 Wenn eine Parcoursbeschreibung die ausschlie�liche Benutzung der starken oder schwachen 
Hand vorsieht, erh�lt der Teilnehmer keine Strafe daf�r, dass er die andere Hand zum Bet�ti-
gen einer externen Sicherung, zum Nachladen oder zur sicheren St�rungsbeseitigung be-
nutzt. Er erh�lt aber jeweils einen Ablauffehler f�r die folgenden Verst��e:

10.2.8.1 Ber�hren des Sportger�ts mit der anderen Hand au�er wie oben ausdr�cklich 
erlaubt.

10.2.8.2 Ben�tzen der �anderen� Hand zur Unterst�tzung des Sportger�ts, von Schuss-
arm oder �handgelenk w�hrend der Schussabgabe.

10.2.8.3 Ben�tzen der �anderen� Hand zur Verbesserung der Stabilit�t an einer Barriere 
oder an Standaufbauten.

10.2.9 Ein Teilnehmer, der eine Schie�position verlassen hat, kann in diese zur�ckkehren und dort 
weiter schie�en, sofern er dies in sicherer Art und Weise macht. Wenn jedoch das geschrie-
bene Stage Briefing bei Standard�bungen, Klassifizierungs�bungen, Level I und II Matches 
solch eine Handlung verbietet, wird sie mit einem Ablauffehler pro abgegebenem Schuss ge-
ahndet.

10.2.10 Nicht anwendbar

10.2.11 Besondere Strafe: Ist ein Teilnehmer wegen einer Behinderung oder Verletzung nicht in der 
Lage, einen Parcoursablauf voll auszuf�hren, kann er beim Range Master eine Dispensstrafe 
beantragen, bevor er den Parcours beginnt.

10.2.11.1 Wenn die Anfrage vom Range Master akzeptiert ist, betr�gt die Mindeststrafe 1 
Ablauffehler; die H�chststrafe ist Abzug von 20% (gerundet auf den n�chsten 
ganzzahligen Wert) der Trefferpunkte, die der Teilnehmer in dem Parcours er-
zielt hat. Sind z. B. 100 Punkte erzielbar, und die Wertung des Teilnehmers w�-
re aktuell 90 Punkte, so betr�gt die Strafe 18 Punkte. Der Range Master kann 
jedoch bei entsprechender physischer Behinderung die Strafe teilweise oder 
vollst�ndig entfallen lassen, bevor der Teilnehmer die �bung beginnt.

10.3 Match-Disqualifikation � Allgemeine Regeln

10.3.1 Eine Match-Disqualifikation wird gegen einen Teilnehmer verh�ngt, der einen Sicherheitsver-
sto� oder eine andere verbotene Handlung innerhalb einer IPSC-Veranstaltung begeht. Ihm 
wird untersagt, weitere �bungen dieses Bewerbs zu schie�en, unabh�ngig von einem Zeit-
plan oder sonstigen Bedingungen des Bewerbs.

10.3.2 Bei Aussprache einer Match-Disqualifikation hat der Range Officer darauf zu achten, dass die 
Disqualifikationsgr�nde sowie Zeit und Datum deutlich auf dem Wertungsblatt des Teilneh-
mers vermerkt sind. Der Range Master ist unverz�glich zu informieren.

10.3.3 Die Wertung eines Teilnehmers der disqualifiziert wurde wird nicht aus dem Matchprogramm 
gel�scht und die Matchergebnisse werden nicht als endg�ltig erkl�rt, ehe die Zeitgrenze nach 
Regel 11.3.1 verstrichen ist, vorausgesetzt, ein Antrag auf Protest in dieser Angelegenheit 
wurde dem Range Master oder seinem Beauftragten �bermittelt.

10.3.4 Wenn ein Antrag Jury-Entscheid innerhalb der Zeitgrenzen wie in Regel 11.3.1 beschrieben, 
�bermittelt wurde, sind die Bestimmungen von Regel 11.3.2 zu beachten.

10.3.5 Wertungen, die ein Teilnehmer in einem Pre-Match oder Hauptmatch ohne Disqualifikation 
erreicht hat, werden durch eine sp�tere Disqualifikation in einem Shoot-Off oder einem ande-
ren Erg�nzungsparcours nicht beeinflusst.

10.4 Match-Disqualifikation bei unbeabsichtigter Schussabgabe 

Ein Teilnehmer, der eine unbeabsichtigte Schussabgabe verursacht, muss durch den Range Officer so 
bald als m�glich angehalten werden. Eine unbeabsichtigte Schussabgabe ist definiert wie folgt:

10.4.1 Ein Schuss, der �ber die Begrenzungen von Kugelfang oder Seitenw�nden hinaus abgege-
ben wird oder in irgendeine andere, vom Veranstalter als unsicher erachtete und in der schrift-
lichen Parcoursbeschreibung (Stage Briefing) als unsicher ver�ffentlichte Richtung abgege-
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ben wird. Gibt ein Teilnehmer einen Schuss berechtigt auf ein Ziel ab und wird dieser Schuss 
dann in eine unsichere Richtung abgelenkt, wird er nicht disqualifiziert, aber die Bestimmun-
gen von Abschnitt 2.3 k�nnen eintreffen.

10.4.2 Ein Schuss, der den Boden innerhalb von 3 Metern vor dem Teilnehmer trifft, au�er wenn er 
auf ein Papierziel, welches n�her als 3 Meter steht, abgegeben wird. Ein Geschoss, welches 
den Boden innerhalb von 3 Metern vor dem Teilnehmer trifft aber durch eine pulverlose H�lse 
(Squib-Load) verursacht wurde ist von dieser Regel ausgenommen.

10.4.3 Jeder Schuss der bricht w�hrend der Vorbereitung, dem Laden, Nachladen oder Entladen des 
Sportger�ts. Dies schlie�t jeden Schuss ein, w�hrend des Ablaufs beschrieben in Abschnitt 
8.3.7

10.4.3.1 Ausnahme � eine Detonation, die geschieht, w�hrend des Entladens des Sport-
ger�ts ist nicht als Schussabgabe und Grundlage einer Disqualifikation vom 
Bewerb anzusehen. Es k�nnen jedoch die Bestimmungen von Regel 5.1.6 zum 
tragen kommen.

10.4.4 Eine Schussabgabe w�hrend jeglicher T�tigkeit beim Beseitigen einer St�rung

10.4.5 Eine Schussabgabe beim �bergeben des Sportger�ts von einer Hand in die andere.

10.4.6 Eine Schussabgabe in der Bewegung, au�er beim tats�chlichen Beschie�en von Zielen.

10.4.7 Eine Schussabgabe auf ein Metallziel aus einer Entfernung von weniger als 7 Metern, gemes-
sen von der dem Sch�tzen zugewandten Seite des Ziels zu dem n�hesten Punkt an dem der 
Teilnehmer Kontakt mit dem Boden hat (siehe Regel 2.1.3).

10.4.8 Nicht anwendbar.

10.4.9 Ausnahme: Wenn festgestellt werden kann, dass die Schussabgabe Folge eines tats�chli-
chen Bruchs des Sportger�ts ist und der Teilnehmer alle normalen Sicherheitsanforderungen 
erf�llt hat, wird keine Match-Disqualifikation ausgesprochen. Die Wertung des Teilnehmers f�r 
diesen Parcours ist null.

10.4.9.1 Das Sportger�t muss dem Range Master oder seinem Beauftragten unverz�g-
lich zur Inspektion vorgelegt werden. Dieser untersucht das Sportger�t und un-
ternimmt alle notwendigen Tests, die notwenig sind, festzustellen, dass die un-
beabsichtigte Schussabgabe tats�chlich durch den Bruch eines Bauteils verur-
sacht wurde. Ein Teilnehmer kann nicht sp�ter einen Protest gegen eine Match-
Disqualifikation wegen des Bruchs eines Bauteils einlegen, wenn er die Waffe 
nicht vor Verlassen des Parcours zur sofortigen Untersuchung vorlegt.

10.5 Disqualifikation von Match wegen unsicherer Waffenhandhabung

Beispiele von unsicherer Waffenhandhabung sind hier dargestellt; die Liste ist jedoch nicht als vollst�ndig 
zu betrachten.

10.5.1 Bei jeglicher Handhabung des Sportger�ts, au�er in einer bezeichneten Sicherheitszone oder 
am Start unter Aufsicht und direktem Kommando des Range Officers. Der Ausdruck �Hand-
habung� beinhaltet holstern und aus dem Holster entnehmen, egal ob das Sportger�t sichtbar 
ist oder nicht (zB: wenn es durch einen Staubschutz verdeckt ist) und auch ablegen oder an-
legen des Sportger�te an den K�rper des Teilnehmers, egal ob es ganz oder teilweise ge-
holstert ist.

10.5.2 Wenn der Teilnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb eines Parcours, die M�ndung der
Waffe nach r�ckw�rts (gegen die Standrichtung) richtet, oder die Begrenzungen oder speziel-
le Sicherheitswinkel durchbricht (geringe Ausnahmen siehe Regel 5.2.7.3 und 10.5.6)

10.5.3 Wenn der Teilnehmer zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb eines Parcours (COF) sein Sport-
ger�t fallen l�sst oder das Herunterfallen bewirkt, ob geladen oder nicht. Wenn jedoch ein 
Teilnehmer zu irgendeinem Punkt des Parcours sicher sein Sportger�t auf dem Boden oder 
einer anderen stabilen Unterlage ablegt wird er nicht disqualifiziert, vorausgesetzt dass:
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10.5.3.1 Der Teilnehmer h�lt st�ndigen direkten physischen Kontakt zu seinem Sportge-
r�t und es wird sicher und bewusst auf dem Boden oder einer stabilen Unterla-
gen abgelegt und

10.5.3.2 Der Teilnehmer bleibt dauernd innerhalb eines Radius von 1 Meter um sein 
Sportger�t (ausgenommen wenn das Sportger�t in einer gr�sseren Distanz un-
ter der Anweisung des Rangeofficer und zur Einhaltung der vorgeschriebenen 
Startposition platziert werden muss) und

10.5.3.3 Die Bedingungen der Regel 10.5.2 treten nicht ein und

10.5.3.4 Das Sportger�t befindet sich im �Bereitzustand� wie in Abschnitt 8.1 beschrieben 
oder

10.5.3.5 Bei einer Selbstladepistole wurde das Magazin entfernt und der Schlitten in der 
offenen Position fixiert oder

10.5.3.6 Ein Revolver hat die Trommel offen und leer

10.5.4 Ziehen oder Holstern des Sportger�tes innerhalb der Grenzen eines Tunnels.

10.5.5 Das �berstreichen irgendeines K�rperteils des Teilnehmers mit der M�ndung eines Sportge-
r�ts w�hrend eines Parcours (d.h. �Sweeping�) au�er beim Ziehen aus dem Holster oder 
Wiederholstern, sofern der Finger deutlich aus dem Abzug genommen wird.

10.5.6 Die M�ndungsrichtung eines geladenen Sportger�ts zeigt beim Ziehen oder Wiederholstern 
nach hinten (uprange) auf einen Punkt, der sich au�erhalb eines Radius von 1 Meter, von den 
F��en des Teilnehmers gemessen, befindet

10.5.7 Das Tragen oder Benutzen von mehr als einem Sportger�t zu irgendeinem Zeitpunkt w�hrend 
eines Parcours.

10.5.8 Das Vers�umnis, w�hrend einer St�rungsbeseitigung, bei der der Teilnehmer das Sportger�t 
deutlich aus der Richtung aufs Ziel absenkt, den Finger aus dem Abzugb�gel zu nehmen.

10.5.9 Das Vers�umnis, den Finger w�hrend des Ladens, Nachladens oder Entladens aus dem Ab-
zugsb�gel zu nehmen, au�er wo es ausdr�cklich erlaubt ist (siehe Regel 8.1.2.4 und 8.3.7.1)

10.5.10 Das Vers�umnis, den Finger bei einer Bewegung nach Ma�gabe von Abschnitt 8.5 aus dem 
Abzugsb�gel zu nehmen.

10.5.11 Eine geladene und geholsterte Waffe in einem der folgenden Zust�nde bei sich zu haben:

10.5.11.1 Eine Single-Action Selbstladepistole mit geladener Kammer und nicht eingeleg-
ter Sicherung

10.5.11.2 Eine Double Action oder Selective Action Pistole mit gespanntem Hahn und 
nicht eingelegter Sicherung.

10.5.11.3 Ein Revolver mit gespanntem Hahn.

10.5.12 Das Handhaben von scharfer Munition oder �bungspatronen (einschlie�lich Trainings- oder 
Pufferpatronen, �Spring Caps� (Schlagbolzenschoner) und leere H�lsen) entweder lose oder 
verpackt (z.B. in einer Tasche, Schachtel oder Munitionsbox), von geladenen Magazinen oder 
geladenen Speedloadern/Clips in einer Sicherheitszone, oder Versto� gegen 2.4.1.

10.5.12.1 Der Begriff �Handhabung� verbietet es Teilnehmern nicht, einen Sicherheitsbe-
reich zu betreten mit Munition in den Magazinen, Speed-Loadern oder in Ihrer 
Tasche vorausgesetzt der Teilnehmer entfernt nicht die geladenen Magazine 
oder Speed-Loader aus Ihren entsprechenden Haltesystemen oder Aufbewah-
rungsorten, w�hrend er sich innerhalb der Sicherheitszone befindet. 

10.5.13 Besitz eines geladenen Sportger�ts, au�er bei ausdr�cklicher Aufforderung durch den Range 
Officer. �Geladen� ist definiert als eine scharfe Patrone im Patronenlager oder eine scharfe 
Patrone in einem in das Sportger�t eingef�hrtem Magazin.

10.5.14 Das Aufheben eines fallengelassenen Sportger�ts. Ein fallen gelassenes Sportger�t muss 
immer durch einen Range Officer aufgehoben werden, welcher nach einer �berpr�fung 
und/oder Herstellung eines sicheren Zustandes das Sportger�t direkt in das Holster, die Ta-
sche oder H�lle des Teilnehmers stecken wird. Das Fallenlassen eines ungeladenen Sportge-
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r�ts au�erhalb eines Parcours ist selbst kein Versto�, wenn jedoch der Teilnehmer es selbst 
auf hebt, wird er vom Bewerb disqualifiziert.

10.5.15 Das Verwenden von verbotener oder unsicherer Munition (siehe Regel 5.5.4, 5.5.6, 5.5.7) 
und/oder die Verwendung von verbotenen Waffen (Regel 5.1.10 und 5.1.11) 

10.6 Match-Disqualifikation � Unsportliches Verhalten

10.6.1 Teilnehmer m�ssen aufgrund von Verhaltensweisen, die ein Matchfunktion�r als unsportlich 
einstuft, von einem Wettbewerb disqualifiziert werden. Beispiele f�r unsportliches Verhalten 
beinhalten, aber sind nicht begrenzt auf, Betrug, Unehrlichkeit, das Nichtbeachten angemes-
sener Anordnungen eines Matchfunktion�rs, oder jegliches Verhalten, das dazu angetan ist, 
den Sport in Misskredit zu bringen. Jeder Vorfall ist dem Range Master umgehend zu melden.

10.6.2 Gegen einen Teilnehmer, der in der Absicht, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, seinen 
Geh�r- oder Augenschutz absichtlich ablegt oder den Verlust vors�tzlich herbeif�hrt, wird eine 
Match-Disqualifikation wegen unsportlichen Verhaltens ausgesprochen.

10.6.3 Andere Personen k�nnen vom Stand verwiesen werden f�r Verhalten, welches einem Range 
Officer als unakzeptabel erscheint. Beispiele hierzu sind, sind aber nicht begrenzt auf, Nicht-
beachten der notwendigen Anweisungen eines Range Officers, Beeinflussung des Ablaufs ei-
nes Parcours oder jede andere Verhaltensweise, die den Sport in Misskredit bringt.

10.7 Match-Disqualifikation � Verbotene Substanzen

10.7.1 Alle Teilnehmer und Matchfunktion�re bei IPSC-Wettbewerben m�ssen w�hrend des Wett-
kampfes jederzeit vollkommen Herr ihrer geistigen und k�rperlichen F�higkeiten sein.

10.7.2 IPSC erachtet den Missbrauch von alkoholischen Produkten, nicht-rezeptpflichtigen und nicht-
essentiellen Drogen und den Genus illegaler oder leistungssteigernder Drogen, unabh�ngig 
davon, wie sie eingenommen oder verabreicht werden, als au�erordentlich ernstes Vergehen.

10.7.3 Au�er aus medizinischen Gr�nden d�rfen Wettbewerbsteilnehmer und �offizielle nicht unter 
dem Einfluss von Drogen gleich welcher Art (einschlie�lich Alkohol) stehen. Jede Person, die 
nach Meinung des Range Masters sichtbar unter dem Einfluss von irgendwelchen der oben 
aufgef�hrten Substanzen steht, wird vom Match disqualifiziert und es kann das Verlassen des 
Schie�standes verlangt werden.

10.7.4 IPSC beh�lt sich das Recht vor, jegliche allgemeine oder spezifische Substanz zu verbieten 
und jederzeit Tests zum Nachweis dieser Substanzen einzuf�hren (siehe seperate IPSC Anti-
Doping Regeln)
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SECTION 11 : Einspruchsverfahren & Regelauslegung

11.1 Allgemeine Prinzipien

11.1.1 Verwaltung - Bei jeder Wettbewerbsaktivit�t mit festgelegten Regeln sind gelegentliche Mei-
nungsverschiedenheiten unvermeidbar. Es ist dem Rechnung zu tragen, dass auf den bedeu-
tenderen Wettkampfebenen der Ausgang f�r den einzelnen Teilnehmer wesentlich mehr Be-
deutung hat. Allerdings k�nnen mit effektiver Matchverwaltung und �planung die meisten, 
wenn nicht alle Dispute vermieden werden.

11.1.2 Zugang � Proteste k�nnen nach Ma�gabe der folgenden Regeln bez�glich aller Angelegen-
heiten, ausser wenn durch eine andere Regel ausdr�cklich verweigert, dem Einspruchsver-
fahren zugef�hrt werden. Allerdings k�nnen Proteste, die sich aus einer Disqualifikation we-
gen Sicherheitsversto�es ergeben, nur insofern behandelt werden, als festzustellen ist, ob der 
Versto�, wie vom Range Officer beschrieben, tats�chlich unsicher war. Gegen die Frage, ob 
der Versto� begangen wurde, ist kein Protest zul�ssig.

11.1.3 Berufung � Entscheidungen werden in erster Instanz vom Range Officer getroffen. Wenn der 
Teilnehmer mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist, sollte der f�r den Parcours (Stage) 
oder den Bereich zust�ndige Chief Range Officer geholt und um Entscheidung gebeten wer-
den. Wenn dann immer noch Meinungsverschiedenheit besteht, muss der Range Master ge-
holt und um Entscheidung gebeten werden.

11.1.4 Berufung beim Schiedsgericht � Sollte der Beschwerdef�hrer die Entscheidung weiterhin ab-
lehnen, kann er sich durch Einreichen eines direkten Protests an das Schiedsgericht wenden.

11.1.5 Beweissicherung - Der Beschwerdef�hrer muss den Range Master von seiner Absicht, das 
Schiedsgericht einzuschalten, informieren und kann verlangen, dass die Funktion�re alle rele-
vanten Unterlagen bis zur Anh�rung sicherstellen. Audio- oder Videoaufzeichnungen sind als 
Beweise nicht zul�ssig.

11.1.6 Vorbereitung des Protests � Der Beschwerdef�hrer ist f�r Erstellung und Einreichung seiner 
schriftlichen Einlassung mit gleichzeitiger Zahlung der vorgesehenen Geb�hr verantwortlich. 
Beide m�ssen dem Range Master innerhalb der vorgeschriebenen Frist ausgeh�ndigt wer-
den.

11.1.7 Pflicht des Matchfunktion�rs � Jeder Funktion�r, der einen Einspruch entgegennimmt, muss 
ohne Verz�gerung den Range Master informieren. Zur selben Zeit muss er die Namen von 
Zeugen und beteiligten Funktion�ren festhalten und diese Information an den Range Master 
weiterleiten.

11.1.8 Pflicht des Match Directors - Der Match Director wird, nach Erhalt der Beschwerde vom Ran-
ge Master, das Schiedsgericht sobald wie m�glich an einem nicht-�ffentlichen Ort zusammen-
rufen.

11.1.9 Pflichten des Schiedsgerichts � Das Schiedsgericht ist an die aktuellen IPSC Regeln gebun-
den und daf�r verantwortlich eine Entscheidung in �bereinstimmung mit diesen Regeln zu 
finden. Wo Regeln eine Interpretation verlangen oder wo ein Vorfall von diesen Regeln nicht 
erfasst ist, handelt das Schiedsgericht nach bestem Wissen und Gewissen, orientiert am 
Geist dieser Regeln.

11.2 Zusammensetzung des Schiedsgerichts

11.2.1 Schiedsgericht � Bei Level III oder h�heren Matches muss die Zusammensetzung eines 
Schiedsgerichts folgenden Richtlinien entsprechen:

11.2.1.1 Der IPSC-Pr�sident oder sein Beauftragter oder ein akkreditierter Matchfunktio-
n�r, der vom Match Director benannt wird (in dieser Reihenfolge) fungiert als 
Vorsitzender des Komitees ohne Stimmrecht.

11.2.1.2 Drei erfahrene Schiedsm�nner, die vom IPSC Pr�sidenten, oder seines Beauf-
tragten, oder dem Match Director (in dieser Reihenfolge) ernannt wurden, mit je 
einer Stimme.
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11.2.1.3 Wenn m�glich, sollten die Schiedsgerichtsmitglieder ein Teilnehmer im Match 
und akkreditierte Kampfrichter sein.

11.2.1.4 Unter keinen Umst�nden darf der Vorsitzende oder ein Mitglied des Schiedsge-
richts an der urspr�nglichen Entscheidung oder nachfolgenden Eingaben, die zu 
der Schiedsverhandlung f�hren, beteiligt sein.

11.2.2 Schiedsgericht - F�r Level I und Level II kann der Match Direktor ein Schiedsgericht aus drei 
erfahrenen Sch�tzen einsetzen, die in den Vorfall nicht eingebunden waren und bei denen es 
keinen Interessenskonflikt gibt, der vom Ausgang der Entscheidung abh�ngt. Die Schieds-
m�nner sollen m�glichst zugelassene Range Officer sein. Alle Mitglieder des Schiedsgerichts 
stimmen ab. Der �lteste Range Officer oder der �lteste Sch�tze, wenn keine Range Officer 
zur Stelle sind, �bernimmt den Vorsitz.

11.3 Fristen & Abläufe

11.3.1 Ausschlussfrist f�r Einspr�che � Schriftliche Einspruchsantr�ge in geeigneter Form und zu-
sammen mit der geforderten Geb�hr m�ssen innerhalb einer Stunde nach dem beanstande-
ten Vorfall oder Geschehnis wie von einem Match Offiziellen festgehalten dem Range Master
eingereicht werden. Nichteinreichung der vorgeschriebenen Unterlagen innerhalb der genann-
ten Frist l�sst den Einspruch verfallen, und es finden keine weiteren Handlungen statt.

11.3.2 Entscheidungsfrist � Das Schiedsgericht muss seine Entscheidung innerhalb von 24 Stunden 
nach Einspruchseinlegung oder bevor die Ergebnisse als endg�ltige erkl�rt werden, f�llen, je 
nachdem, was zuerst eintritt. Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Frist erhalten sowohl 
ein direkter Beschwerdef�hrer als auch ein indirekter Einspruch (siehe Abschnitt 11.7) Recht 
und die Geb�hr wird zur�ck erstattet. 

11.4 Gebühren

11.4.1 Protestgeb�hr � F�r Level III und h�here Matches ist die Geb�hr, die es einem Teilnehmer 
erlaubt, das Schiedsgericht anzurufen, auf US $ 100,00 oder den Wert einer Startgeb�hr in 
lokaler W�hrung, (die jeweils niedrigere) festgesetzt. Die Protestgeb�hr f�r andere Matches 
kann vom Veranstalter festgesetzt werden, darf aber US $ 100,00 oder Equivalent in Landes-
w�hrung nicht �bersteigen. Einen Protest, den der Range Master wegen Belangen des Be-
werbs einbringt,  wird ohne Geb�hr angenommen.

11.4.2 R�ckzahlung � Wenn das Schiedsgericht dem Protest stattgibt, wird die Geb�hr zur�ckge-
zahlt. Wenn das Schiedsgericht ablehnend �ber den Protest entscheidet, verf�llt die Geb�hr 
und muss, zusammen mit der Entscheidung) an das Regionale oder Nationale Range Officers 
Institute (im Fall von Level I und II) oder an die International Range Officers Association IROA 
(im Fall von Level III oder h�her) weiter geleitet werden. 

11.5 Verfahrensregeln

11.5.1 Pflicht des Schiedsgerichts und Verfahrensweise � das Schiedsgericht sieht die Unterlagen 
ein und h�lt im Namen der Organisatoren die vom Beschwerdef�hrer gezahlten Geb�hren
ein, bis eine Entscheidung gefallen ist.

11.5.2 Eingabe � Das Schiedsgericht l�dt dann den Beschwerdef�hrer vor, damit dieser pers�nlich 
weitere Einzelheiten seiner Eingabe vortragen kann und kann ihn/sie �ber jeden relevanten 
Punkt bez�glich des Disputs befragen.

11.5.3 Anh�rung � Der Beschwerdef�hrer wird dann aufgefordert, den Raum zu verlassen, w�hrend 
das Schiedsgericht weitere Beweisaussagen anh�rt.

11.5.4 Zeugen � Das Schiedsgericht h�rt dann Matchfunktion�re sowie weitere Zeugen des Vorfalls. 
Das Schiedsgericht untersucht alle vorgelegten Beweise.

11.5.5 Fragen - Das Schiedsgericht hat das Recht, Zeugen und Funktion�re zu allen den Vorfall 
betreffenden Umst�nden zu befragen.

11.5.6 Meinungen � Mitglieder des Schiedsgerichts werden davon Abstand nehmen, Meinungen 
oder eine Einsch�tzung des schwebenden Verfahrens zu �u�ern.
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11.5.7 Ortstermin � Das Schiedsgericht kann jeden Stand oder f�r das Verfahren relevanten Bereich 
in Begleitung jeglicher Person, die dazu erforderlich erscheint, in Augenschein nehmen.

11.5.8 Unzul�ssige Beeinflussung � Jede Person, die versucht, auf irgendeine Art, au�er durch Zeu-
genaussage, Mitglieder des Schiedsgerichts zu beeinflussen, kann mit disziplinarischen Ma�-
nahmen belegt werden.

11.5.9 Beratung � Wenn das Schiedsgericht der Meinung ist, alle Informationen und Beweismittel, 
die den Disput betreffen, vorliegen zu haben, wird es sich zur nicht�ffentlichen Beratung zu-
r�ckziehen und seine Entscheidung mit Mehrheitsabstimmung treffen.

11.6 Schiedsgerichtsbeschluss und Vollzug

11.6.1 Schiedsgerichtsbeschluss � Wenn das Schiedsgericht seinen Entschluss gefasst hat, ruft es 
den Beschwerdef�hrer, den Funktion�r und den Range Master zusammen. Das Gericht gibt 
dann seine Entscheidung bekannt.

11.6.2 Beschlussvollzug � Es ist die Pflicht des Range Masters, den Schiedsgerichtsbeschluss um-
zusetzen. Der Range Master informiert das zust�ndige Matchpersonal, das die Entscheidung 
an einem allen Teilnehmern zug�nglichen Ort aush�ngt. Der Beschluss ist nicht r�ckwirkend 
und hat keinen Einfluss auf Ereignisse, die vor der Beschlussfassung liegen.

11.6.3 Endg�ltigkeit der Entscheidung � Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endg�ltig und 
l�sst keinen weiteren Protest zu, es sei denn, der Range Master h�lt angesichts neuer, nach 
der Beschlussfassung aufgetauchter Beweise eine Wiederaufnahme f�r angebracht.

11.6.4 Protokoll � Beschl�sse des Schiedsgerichts m�ssen protokolliert werden und als Pr�zedenz 
f�r jeden nachfolgenden, gleichartigen Vorfall innerhalb desselben Matches gelten.

11.7 Indirekte Proteste

11.7.1 Eingaben k�nnen auch von dritter Seite auf der Basis eines �indirekten Protests� eingereicht 
werden. In solchen F�llen bleiben alle Bestimmungen dieser Section im �brigen in Kraft.

11.8 Regelauslegung

11.8.1 Die Auslegung dieser Regeln ist Sache des IPSC Exekutiv Ausschuss. 

11.8.2 Personen, die sich um Klarstellung irgendeiner Regel bem�hen, m�ssen ihre Anfrage in 
schriftlicher Form, entweder per Fax, Brief oder E-Mail an die IPSC einreichen.

11.8.3 Alle Regelauslegungen die auf der IPSC-Website ver�ffentlicht werden, m�ssen als Pr�ze-
denzf�lle behandelt werden und bei allen IPSC-sanktionierten Wettbewerben nach Ablauf ei-
ner Frist von 7 (sieben) Tagen ab der Ver�ffentlichung Anwendung finden. Solche Auslegun-
gen unterliegen der nachtr�glichen Ratifizierung oder �nderung bei der n�chsten IPSC Ver-
sammlung.
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SECTION 12 : Sonstiges

12.1 Anhänge

Alle Anh�nge stellen einen integrierten Teil dieses Regelwerks dar.

12.2 Sprache

Die offizielle Sprache der IPSC Regeln ist Englisch. Sollten Unterschiede zwischen der engli-
schen Version und einer Version in anderer Sprache bestehen, so z�hlt die Englische Versi-
on.

12.3 Haftungsausschluss

Alle Teilnehmer und s�mtliche sonstigen Personen auf einem IPSC Match sind f�r jedwede 
Handlung ausschlie�lich selbst verantwortlich. Dies gilt ebenso f�r jegliche Ausr�stung oder 
Sportger�te die mitgebracht oder benutzt werden. Sie m�ssen mit jenen politischen und recht-
lichen Vorschriften �bereinstimmen die am Ort der Veranstaltung G�ltigkeit haben.

Weder die IPSC noch einer ihrer Offiziellen, weder eine der IPSC angeschlossene Organisa-
tion noch deren Offizielle, wird irgendeine Verantwortlichkeit anerkennen f�r Verlust, Besch�-
digung, Unf�lle, Verletzung oder Tod hervorgerufen durch den legalen oder illegalen Ge-
brauch solcher Ausr�stung.

12.4 Geschlechter

Alle Vorschriften in diesem Regelwerk die f�r das m�nnliche Geschlecht formuliert sind (er, 
sein, ihn) sollen genau so f�r das weibliche Geschlecht (sie, ihr) gelten.

12.5 Definitionen

In diesem Regelwerk werden folgende Definitionen verwandt:

Aftermarket Teile die von anderen Herstellern als dem Originalhersteller des Sportger�ts 
produziert werden

Verbundene Ausr�stung Magazine, Schnelllader, und/oder ihre jeweiligen Tragevorrichtungen ein-
schlie�lich Magnete

Kugelfang eine erh�hte Struktur aus Sand, Erde oder andrem Material, die Geschosse 
aufh�lt und �bungen von einander trennt.

Geschoss Das Projektil einer Patrone, bestimmt ein Ziel zu treffen

Kaliber Durchmesser eines Geschosses, gemessen in 1/1000 Inch oder in Millimeter 

H�lse Der Hauptteil einer Patrone, welches die Komponenten enth�lt.

Kompensator ein Hilfsmittel, welches an der M�ndung einer Waffe angebracht ist und durch 
Umleitung ausstr�mender Gase die M�ndungsbewegung kontrollieren hilft. 

Course of fire (Parcours) (also �course� or �COF�) ein Ausdruck der wechselweise mit Stage (�bung) 
benutzt wird (see Rule 6.1.3)

Detonation Z�ndung eines Z�ndh�tchens ohne Einwirkung des Schlagbolzens, bei der sich 
das Geschoss nicht durch den Lauf bewegt (z.B. zur�ckziehen des Schlittens, 
wenn eine Patrone ausgeworfen wird.) 

Discharge (Schussab-
gabe)

siehe Schuss
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Ziehen (draw) Die Aktion, welche die Waffe aus dem Holster holt. Das Ziehen ist bendet, 
wenn die Waffe das Holster verlassen hat.

Dry firing (Trockenab-
schlag)

Die Betätigung des Abzugs und/oder des Schlosses eines Sportgeräts, wel-
ches vollständig ohne Munition ist. 

Face (facing) uprange Das Gesicht, der Brustkorb und die Fußspitzen weisen voll entgegen der 
Standrichtung

False start (Fehlstart) Beginn des Parcours vor dem Startsignal (see Rule 8.3.4).

Grain Eine Maßeinheit zur Bestimmung des Geschoßgewichts (1 grain = 0,0648 
Gramm)

Loading (Laden) Das einbringen von Munition in ein Sportgerät

Location Ein räumlich definierter Punkt innerhalb eines Parcours

Match Official (Match
Funktionär)

Eine Person, die innerhalb eines Matches eine offizielle Funktion ausübt, aber 
nicht zwangsläufig als Range Officer ausgebildet ist oder als solcher arbeitet. 

May (kann) freiwillige Entscheidung

Must ( muss) obligat

No-shoots (Strafziele) Ziele, bei denen jeder Treffer eine Strafe bewirkt.

Not applicable (nicht an-
wendbar)

Regel oder Vorschrift gilt nicht für die jeweilige Division oder das jeweilige 
Matchlevel.

OFM (Original Firearm Manufacturer) Original Hersteller des Sportgeräts)

Primer (Zündhütchen) Der Teil einer Patrone, der eine Detonation erzeugt oder dafür sorgt, dass der 
Schuss abgefeuert wird

Prototype eine Waffe in einer Zusammenstellung die nicht  in größeren Stückzahlen her-
gestellt wird und nicht allgemein verfügbar ist.

Range Official Eine Person, die offiziell im Rahmen eines Bewerbes als Range Officer arbeitet

Region Ein Land oder eine Region, die von der IPSC anerkannt ist.

Regional Director Die von der IPSC anerkannte Person, die eine Region repräsentiert.

Regional Directorate Die von der IPSC anerkannte Organisation, die die IPSC-Aktivitäten einer Re-
gion leitet.

Reloading (Nachladen) Auffüllen oder Einführen weiterer Munition in ein Sportgerät

Reshoot (Neustart) Das erlaubte oder angeordnete Wiederholen eines Parcours

Round (Patrone) eine in Kurz- oder Langwaffen verwandte Patrone

Shooting Position
(Anschlagsart)

Die Anschlagsart, die der Körper einnimmt (z.B. sitzend, kniend, liegend)

Shot (Schuss) Ein Geschoß, welches sich vollständig durch den Lauf einer Waffe bewegt hat.

Should (sollte) wahlweise, aber dringend angeraten

Sight Picture (Visierbild) Das Anvisieren eines Ziels, ohne tatsächlich darauf zu schießen.

Snap Cap (Also spring Cap) eine Art von Dummy-Patronen

Squib Jedes Teil einer Patrone, welches im Lauf fest steckt und/oder ein Geschoss 
welches den Lauf mit extrem niedriger Geschwindigkeit verlässt.

Stance (Stellung) Die physische Stellung der Gliedmassen einer Person (z.B. Hände hängend, 
Arme verschränkt)

Start Position Der Ort, die Haltung, die von der Parcoursbeschreibung vor dem Startsignal 
vorgeschrieben wird.

Strong Hand (starke Die Hand, die eine Person als estes benutzt um eine Waffe aus dem am Gürtel 
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Hand) befestigten Holster zu ziehen (schwache Hand ist die andere). Teilnehmer mit 
nur einer Hand können dieser sowohl für Strong Hand als auch für Week Hand 
Übungen benutzen (siehe Regel 10.2.11)

Sweeping Das Überstreichen jedweder Körperteile mit der Waffenmündung innerhalb ei-
ner Übung während die Waffe berührt oder gehalten wird (see Rule 10.5.5)

Targets (Ziele) ein Begriff der sowohl ein Wertungsziel als auch ein Strafziel beinhalten kann; 
die Unterscheidung wird durch weitere Regeln z. B. 4.1.3 reguliert.

Tie-Down-Rig ein Holster, bei dem der untere Teil versetzt und/oder mit Riemen direkt auf 
dem Oberschenkel des Teilnehmers fixiert wird

Unloading (Entladen) Das Entfernen von Munition aus dem Sportgerät

View (Blickpunkt) eine vorteilhafte Stelle in der Übung (z. B. eine der Öffnungen oder eine Seite 
der Schießrahmen 

will (wird) strickte Vorschrift

12.6 Measurements
Wo durch diese Regeln Maßangaben erfolgen, sind die Angaben in Klammern nur als An-
haltspunkt zu verstehen.
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Anhang A1

IPSC Match Levels

Schlüssel: R = erwünscht, M = vorgeschrieben

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
1) muss den neuesten IPSC Regeln folgen M M M M M
2) Teilnehmer müssen Mitglied der zuständigen IPSC-
Region sein (siehe auch Abschnitt 6.5)

R M M M M

3) Match Direktor M M M M M
4) Range Master (tatsächlich oder festgelegt) M M M M M
5) Range Master (zugelassen durch Regional Direktorat) R R M R R
6) Range Master 
(zugelassen durch IPSC Exekutiv Komitee)

M M

7) Ein Chief Range Officer(s) pro Area R M M
8) Ein NROI Offizieller je Übung R R M M M
9) Ein IROA Offizieller je Übung R M M
10) IROA Stats Director R M M
11) Ein Range Helfer (Kleber) pro 6 Schuss R R R R R
12) COF Zulassung durch Regional Direktorat R R M
13) COF Zulassung durch IPSC Komitee M M M
14) IPSC Zulassung * M M M
15) Chronograph R M M M
16) 3-Monate Vorabregistrierung durch IPSC M
17) Zustimmung durch IPSC Versammlung im 3-Jahres-
Rhythmus

M M

18) Einschluss im IPSC Veranstaltungskalender M M M
19) Abschlußbericht an die IROA M M M
20) empfohlene Mindestschussanzahl 28 75 150 300 450
21) empfohlene Mindestanzahl von Übungen 2 5 8 25 36
22) empfohlene Mindestanzahl von Teilnehmern 10 50 120 200 300
23) Einstufung des Bewerbs (Punkte) 1 2 3 4 5

* Punkt 14: eine Internationale Sanktionierung der Bewerbe mit Level I und Level II ist nicht notwendig; es 
kann jedoch jeder Regional Direktor Kriterien und Vorschriften erlassen, welche die Sanktionierung von 
Level I und Level II Bewerben in seiner eigenen Region regelt.
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Anhang A2

IPSC Anerkennungen

Vor Beginn der Veranstaltung muss der Organisator festlegen, welche Wertungsklassen er anerkennen 
will.

Wenn nicht anderes festgelegt wird, werden in IPSC anerkannten Bewerben Wertungsklassen und Kate-
gorien auf Grundlage der Anzahl der gemeldeten und tatsächlich anwesenden Teilnehmer nachfolgenden 
Kriterien festgelegt:

1. Wertungsklasse (Division)

Level 1 und Level 2 Mindestens 5 Teilnehmer pro Wertungsklasse (erwünscht)

Level 3 Mindestens 10 Teilnehmer pro Wertungsklasse (gefordert)

Level 4 und Level 5 Mindestens 20 Teilnehmer pro Wertungsklasse (gefordert)

2. Kategorien (Categories)

Eine Wertungsklasse (Division) muss vorhanden sein (siehe 1.) bevor auch Kategorien gewertet 

werden können. 

Alle Level Mindestens 5 Teilnehmer pro Kategorie (siehe auch untenstehende Liste)

3. Einzelkategorien

Die anerkannten Einzelkategorien sind:

(a) Frauen

(b) Junioren: Teilnehmer, die am ersten Tag des Bewerbs unter 21 Jahre alt sind

(c) Senioren: Teilnehmer, die am ersten Tag des Bewerbs über 50 Jahre alt sind

(d) Super Senioren: Teilnehmer, die am ersten Tag des Bewerbs über 60 Jahre alt sind

4. Mannschaftskategorien

IPSC-Bewerbe können folgende Mannschaftspreise ausschreiben:

(a) Regionalmannschaften nach Wertungsklassen

(b) Regionalmannschaften nach Wertungsklassen für Frauen

(c) Regionalmannschaften nach Wertungsklassen für Junioren

(d) Regionalmannschaften nach Wertungsklassen für Senioren
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Anhang B1

Präsentation der Ziele

Das Absägen der Lattenüberstände
verbessert die Optik
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Anhang B2

IPSC Target
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Anhang B3

IPSC Mini Target
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Anhang C1

Kalibrierung von IPSC Poppern (Stahlzielen)

1. Der Range Master muss ein bestimmtes Los Munition und ein oder mehrere Sportger�te definieren, 
die als offizielle Kalibrierwerkzeuge von einem durch ihn benannten Offiziellen verwandt werden d�r-
fen.

2. Vor Beginn des Bewerbs muss die Kalibriermunition auf dem Chronograph unter Verwendung der An-
weisungen laut Regel 5.6.2 gemessen werden. Die Kalibriermunition, getestet aus jedem zugelasse-
nen Sportger�t, muss einen Leistungsfaktor von 125 (Abweichung +/- 5%) erreichen um zugelassen zu 
sein.

3. Wenn die Kalibriermunition und das/die entsprechend(en) Sportger�t(e) durch den Range Master ab-
genommen wurden, k�nnen sie von den Teilnehmern nicht angezweifelt werden.

4. Der Range Master muss vor Beginn des Bewerbs und jederzeit wenn w�hrend des Bewerbs gefordert, 
daf�r sorgen, dass die Popper kalibriert werden.

5. F�r die Ersteinstellung muss der Popper so eingestellt werden, dass er, wenn er durch einen einzelnen 
Schuss mit der Kalibriermunition aus einem festgelegten (Kalibrier)Sportger�t in der Kalibrierzone ge-
troffen wird, f�llt. Der Schuss muss aus der Position abgegeben werden, welche den gr��tm�glichen 
Abstand vom zu kalibrierenden Popper hat. Die Kalibrierungszonen sind in den Zeichnungen auf den 
folgenden Seiten dargestellt.

6. Falls, w�hrend eines Parcours, ein Popper nicht f�llt wenn er getroffen wurde, hat der Teilnehmer 3 
M�glichkeiten:

a) Der Popper wird erneut beschossen, bis er f�llt. In diesem Fall wird der Parcours gewertet 
wie er steht und keine weitere Aktion n�tig.

b) Der Popper bleibt stehen und der Teilnehmer verlangt keine Kalibrierung. In diesem Fall ist 
keine weitere Aktion n�tig und der Parcours wird gewertet wie er steht, mit einer �Misswer-
tung� f�r den Popper.

c) Der Popper bleibt stehen und der Teilnehmer verlangt eine Kalibrierung. In diesem Fall, 
d�rfen der Popper und die Umgebung in der er steht, durch niemanden ber�hrt oder ver-
�ndert werden. Wenn ein Offizieller des Bewerbs diese Regel verletzt, muss der Teilneh-
mer den Parcours erneut schie�en. Wenn der Teilnehmer oder eine andere Person diese 
Regel verletzt, wird der Popper als �Miss� gewertet und der Rest des Parcours wird gewer-
tet wie er steht.

d) Wenn der Popper durch �u�ere Einfl�sse (z.B. Wind) f�llt, bevor er kalibriert werden kann, 
muss ein Reshoot angeordnet werden.

7. Ohne jede Beeinflussung des Poppers, muss der beauftragte Offizielle einen Kalibrierungstest am 
beeinspruchten Popper vornehmen. (falls wie in 6 c) angefordert). Dieser Test erfolgt m�glichst nahe 
von dem Punkt aus, von dem der Teilnehmer auf den Popper geschossen hat. Folgendes kann ge-
schehen:

a) Wenn der erste Schuss des Offiziellen den Popper in der Kalibrierzone trifft und der Pop-
per f�llt, gilt der Popper als korrekt eingestellt und wird als �Miss� gewertet.

b) Wenn der erste Schuss des Offiziellen den Popper in der Kalibrierzone trifft und der Pop-
per f�llt nicht, gilt der Popper als fehlerhaft und der Teilnehmer muss den Parcours erneut 
schie�en, nachdem der Popper korrekt kalibriert wurde.

c) Wenn der erste Schuss des Offiziellen den Popper ober- oder unterhalb der Kalibrierzone 
trifft, gilt der Test als fehlerhaft und der Teilnehmer muss den Parcours erneut schie�en.

d) Wenn der erste Schuss des Offiziellen den Popper verfehlt, muss ein weiterer Schuss ab-
gefeuert werden, bis 7 a), 7 b) oder 7 c) eintritt.

8. Bei zugelassen IPSC-Metalplatten kann die Kalibrierung nicht beeinsprucht  oder eingefordert werden 
(siehe Regel 4.3.1.6)
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Anhang C2

IPSC Popper Kalibrierungs Zonen

Die Kalibrierungszonen für jedes Ziel sind schattiert dargestellt.

Trefferwert für alle Popper: 5 Punkte sowohl Major als auch Minor





























http://www.akdalarms.com/
http://www.alfa-proj.cz/
http://www.arcus-bg.com/
http://www.armalite.com/
http://www.armscor.com.ph/
http://www.asai-ag.ch/
http://www.star-firearms.com/
http://www.imzcorp.com/
http://www.beretta.it/
http://www.bernardelli.com/
http://www.bersa-sa.com.ar/
http://www.browning.com/
http://www.bultransmark.com/
http://www.colt.com/


http://www.luvo.cz/
http://www.czub.cz/
http://www.magnumresearch.com/
http://www.eaacorp.com/
http://www.fnherstal.com/
http://www.glock.com/
http://www.k100.sk/
http://www.heckler-koch.de/
http://www.israel-weapon.com/
http://www.israel-weapon.com/
http://www.kahr.com/


http://www.kel-tec-cnc.com/
http://www.magnumresearch.com/
http://www.chapuis-armes.com/
http://www.norincoequipment.cn/
http://www.paraord.com/
http://www.ruger-firearms.com/
http://www.smith-wesson.com/
http://www.sarsilmaz.com/
http://www.sauer-waffen.de/
http://www.smith-wesson.com/
http://www.sphinxarms.com/
http://www.springfield-armory.com/
http://www.sps-dc.com/police/


http://www.star-firearms.com/
http://www.steyr-mannlicher.com/
http://www.grandpowerusa.com/
http://www.tanfoglio.it/
http://www.taurususa.com/
http://www.carl-walther.de/
http://www.eaacorp.com/
http://www.zastava-arms.co.yu/


http://www.ipsc.org/rules/FAQ
https://www.ipsc.org/rulesfaq.htm#DIV#DIV
https://www.ipsc.org/rulesfaq.htm#DES#DES
https://www.ipsc.org/rulesfaq.htm#GEN#GEN
https://www.ipsc.org/proddiv.php





